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THOMAS SCHWERTFEGER 

Der Schild des Archilochos 

In einem schon in der Ant ike viel zitierten und kritisierten Gedicht,1 dem sogenann­
ten <Saierlied>, beschreibt Archilochos2 den Verlust seines Schildes (Fr. 5 W E S T ) :3 

άσπίδι μεν Σαίων τις άγάλλετα ι , ην παρά θάμνωι, 
έντος άμώμητον, κάλλιπον ούκ έθέλων · 

αυτόν δ' έξεσάωσα. τ ί μο ι μέλε ι ασπίς εκε ίνη ; 
έρρέτω· έξαϋτις κ τ ή σ ο μ α ι ού κακ ίω . 

Die modernen Interpretationen sind ebenso zahlreich wie unterschiedlich in der 
Wertung. V o n den einen w i r d Archilochos als Rebell gegen ein traditionelles Kr ie ­
gerideal verstanden,4 von anderen als Rationalist,5 oder als Verteidiger eines alten 
Ideals,6 oder als Humoris t ; 7 und schließlich w i r d die Histor izi tä t des beschriebenen 
Ereignisses überhaupt in Zweifel gezogen.8 

1 Vgl . u.S. 272 f. und 275 f. 
2 Zu Archilochos vgl. vor allem M . T R E U , Archilochos, 1959; Entretiens sur l'antiquité 

classique (Fondation Hardt) 10: Archiloque, 1964; G.TARDITI , Archilochus, 1968; 
H . D . RANKIN, Archilochus of Paros, 1977. Die maßgebliche Textausgabe findet sich jetzt bei 
M . L. WEST, Jambi et Elegi Graeci 1,1971. Der Streit um die Datierung des Archilochos ist im 
wesentlichen duch die jüngsten Ausgrabungen auf Thasos entschieden worden. Danach hat 
die Kolonisation von Thasos um 650 stattgefunden, nicht früher; vgl. A . J . G R A H A M , The 
Foundation of Thasos, BSA73, 1978, 61 ff. 

5 Zu den verschiedenen Editionen und dem Textproblem in Z. 3 vgl. B.SEIDENSTICKER, 
Archilochus and Odysseus, GRBS 19, 1978, 5 Anm.2 und 3. 

4 Z.B. H.FRÄNKEL, Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums, 19622, 152;A.J. 
PODLECKI, Three Greek Soldier-Poets : Archilochus, Alcaeus, Solon, The Classical World 63, 
1969, 74 f.; W. DONLAN, The Tradition of Anti-Aristocratic Thought in Early Greek Poetry, 
Historia 22, 1973, 146 zitiert das Gedicht unter der Rubrik «Criticism of Epic-Heroic 
Values»; G . M . K I R K W O O D , Early Greek Monody, 1974, 32; B.SNELL, Die Entdeckung des 
Geistes, 19754, 61 f. 

5 Ζ. Β. R. HARDER, Zwei Zeilen des Archilochos, Hermes 80,1952, 381 ff.; TREU a. 0.192; 
C . M . B O W R A , Greek Lyric Poetry, 19622, 138 f. 

6 Ζ. Β. C.GALLAvoTTi,Archiloco, Parola del Passato 4,1949,136 f.; RANKIN a. 0.42 ff. (42: 
«Yet these lines are very <Homeric> in their frankness, and not at all anti-heroic») ; ders. Autor 
vermut« in ΜΟΙΧΟΣ, ΛΑΓΝΟΣ ΚΑΙ ΥΒΡ1ΣΤΗΣ: Critias and His Judgement of Archilo­
chus, Grazer Beiträge 3, 1975, 324 Anm. 4 freilich «self-satire and anti-heroism». 

7 Z .B.W. JÄGER, Paideial, 1934, 165. 
8 So zuerst mehr allgemein von K. J .DOVER, The Poetry of Archilochus, Entretiens ..., 

196ff.;dann entschieden von SEIDENSTICKER a.O. 20 ff. 
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Das Problem, das Archilochos behandelt, ist ein ganz Konkretes: Es geht um die 
Flucht aus dem Kampf unter Zurücklassung des Schildes, also um das, was als ριψ-
ασπία9 bezeichnet wurde; und Archilochos ist dementsprechend ein ρίψασπις. ρίψ-
ασπις w i r d dabei gemeinhin in Übereinstimmung mit den antiken Kr i t i ke rn des A r ­
chilochos als «ein arges Schimpfwort»10 verstanden;-und dieses Vorverständnis er­
schwert das Verständnis des Gedichtes und des Vorgangs. Denn die ριψασπία ist 
w o h l das Problem der antiken Kr i t iker des Archilochos, ist aber nicht notwendiger­
weise auch sein Problem. Oder anders : existiert der ρίψασπις als Problem zur Zeit 
des Archilochos? Die Unbefangenheit der Mi t te i lung im Gedicht erlaubt jedenfalls 
nicht ohne weiteres die Annahme, Archilochos sei sich unehrenhaften Verhaltens 
bewußt gewesen.11 

Z u m Verständnis des Gedichtes und des darin beschriebenen und als so proble­
matisch empfundenen Vorgangs ist es also erforderlich, das Problem des ρίψασπις 
einer Untersuchung zu unterziehen. Der hier vorgelegte Versuch umfaßt die ar­
chaische und klassische Zeit. 

/ 

Der ρίψασπις ist ein Krieger, der in der Schlacht flieht - dies ist das Primäre ! - , und 
zwar unter Zurücklassung seines Schildes als eines besonderen Charakteristikums 
der Flucht. I n dieser Form ist er dem Epos mit vielleicht einer Ausnahme unbekannt. 
Dennoch werfen die Epen ein bezeichnendes Licht auf das Problem der Flucht im 
Kampf; und auch die ριψασπία spielt in einer sehr besonderen und meist mißver­
standenen Weise eine Rolle. 

Die Flucht nicht nur der Kriegermassen, sondern vor allem auch der Helden, ist 
in der Ilias ein bekanntes und alltägliches Vorkommnis in der Schlacht; und die E in ­
stellung der epischen Helden zur Flucht ist höchst ambivalent. Λ 408—410 bietet ge­
wissermaßen das Ideal eines tapferen Kriegers. Odysseus spricht zu sich selbst: 

ο ίδα γάρ, δ τ τ ι κ α κ ο ί μεν άποίχονται πολέμοιο, 
ος δέ κ ' άριστεύησι μάχη ένι , τον δε μάλα χρεώ 
έστάμεναι κρατερως, ή τ ' εβλητ' ή τ ' έβαλ' άλλον. 

9 Der Ausdruck ριψασπία ist nicht klassisch, sondern eine späte Bezeichnung des Sachver­
haltes; Schol. Hermog. ( C H . W A L Z , Rhetores Graeci 4, 1833, 253): και παράδειγμα μεν 
ρητοϋ και διανοίας ό ρίψας τήν ασπίδα και άποκτείνας τον των πολεμίων στρατηγον και 
κρινόμενος ριψασπίας; u.ö. 

10 A.LESKY, Geschichte der griechischen Literatur, 19713, 136. 
11 Dies scheint A. R. BURN, The Lyric Age of Greece, 19672, 165 zumindest andeuten zu 

wollen, wenn er meint, dergleichen sei zwar häufig vorgekommen, «but it was not a thing to 
talk about». 

\ 
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Freilich, dem gleichen Odysseus, der hier für sich das Ideal des Helden formuliert , 
ruft Diomedes Θ 93—96 zu, dem greisen Nestor gegen Hek to r zu Hi l fe zu kommen : 

διογενές Λαερτ ιάδη, πολυμήχαν' ΌδυσσεΟ, 
πη φεύγεις μετά νώτα βαλών, κακός ώς εν όμίλω; 
μη τίς τ ο ι φεύγοντ ι μεταφρένω έν δόρυ πήξη. 
άλλα μεν', δφρα γέροντος άπώσομεν άγριον άνδρα. 

Vergeblich; 97-98: 

ώς εφατ ' , ούδ' έσάκουσε1 2 πολότλας δΐος 'Οδυσσεύς, 
άλλα παρήιξεν κοίλας έπί νηας Αχαιών. 

Odysseus ist wie in Λ 408 ff. in Bedrängnis, aber hier flieht er, und zwar ganz offen 
im Angesicht des Heeres und w o h l auch der Feinde. Vergeblich versucht ihn D i o ­
medes zu halten. Er schmäht ihn (κακός ώς έν όμίλω) und weist auf die bedrängte 
Lage Nestors hin. Odysseus jedoch setzt seine Flucht in höchster Eile fort, ohne an­
zuhalten. Es ist fürwahr eine schmähliche Flucht im Vergleich zum Λ 408 ff. formu­
lierten Ideal, abe r - und das ist das Entscheidende - sie ist folgenlos für Odysseus. 
Ihn treffen keine späteren Vorwürfe . Seine Ehre und sein Ruhm sind nicht im min­
desten beeinträchtigt, und er zählt weiterhin ganz selbstverständlich zu den Helden 
im Kr ieg und im Rat. 

Ξ 65 ff. erwägt Agamemnon während des Kampfes bei den Schiffen, als die Situa­
t ion für die Griechen überaus schlecht steht, im Gespräch mit Nestor, die Schiffe ins 
Meer zu ziehen, zu verankern und dann bei Anbruch der Nacht zu fliehen. 80-81 : 

ού γάρ τις νέμεσις φυγέειν κακόν , ούδ' άνά νύκτα, 
βέλτερον, ός φεύγων προφύγη κακόν ήέ άλώη. 

Diese resignierende, aber ganz rationale Erwägung w i r d freilich von Odysseus hart 
getadelt. 9 0 - 9 1 : 

σ ίγα , μη τίς τ 'άλλος 'Αχαιών τούτον άκούση 
μΰθον. 

Odysseus ist besorgt, daß der Defaitismus des Agamemnon ansteckend auf das 
Heer wirken könne. Sein Hauptargument gegen Agamemnon ist jedoch nicht, daß 
es unehrenhaft wäre, zu fliehen, sondern ganz praktisch die Tatsache, daß in der 
momentanen Situation der Plan, die Schiffe ins Meer zu ziehen, nicht hilfreich, son-

12 Die Flucht des Odysseus ist schon im Altertum als so anstößig empfunden worden, daß 
man nach Erklärungen suchte. Aristarchos kritisiert Odysseus, daß er nicht zugehört habe, 
wirft ihm also Feigheit vor. Andere entschuldigen Odysseus, er habe den Ruf des Diomedes 
nicht gehört; Schol. ABT Θ 97; vgl. A. PLATT, Notes on the Text of the Iliad, The Journal of 
Philology 18, 1889, 131 ; A. LEAF, Homerus. The Iliad 1, 1900, 339; N . RICHARDSON, Literary 
Criticism in the Exegetical Scholia to the Iliad: A Sketch, CQ 30, 1980, 273. 
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dem verwirrend und verderblich für das Heer ist. Agamemnon sieht das ein und bit­
tet um besseren Rat. 

A m ausführlichsten w i r d das Problem der Flucht Θ 139-171 erörtert. Das 
Schlachtglück ist gegen die Griechen; sie fliehen. Ein Blitz des Zeus hat dicht vor 
dem Streitwagen des Diomedes, auf dem dieser zusammen mit Nestor steht, einge­
schlagen, und Nestor rät ihm erschrocken, sich zur Flucht zu wenden. 139-144 : 

Τυδείδη, άγε δη αυτέ φόβονδ' έχε μώνυχας 'ίππους. 
ή ού γιγνώσκεις, ö τ ο ι έ κ Διός ούχ έπετ' α λ κ ή ; 
νΟν μέν γαρ τούτω Κρονίδης Ζευς κϋδος όπάζει 
σήμερον • ύστερον αΰτε κ α ι ήμΐν, α ϊ κ ' έθέλησι, 
δώσει • άνήρ δέ κεν ου τ ι Διός νόον ε ίρύσσαιτο 
ουδέ μάλ' ϊφθιμος, έπε ίή πολύ φερτερός έστι . 

Auch der Hinweis auf Zeus und die Vergeblichkeit, gegen seine Entscheidung wei ­
terhin den Sieg in der Schlacht zu suchen, kann nicht den rationalen Kern des Rates 
verdecken: <Heute steht die Sache schlecht; deshalb ist es zwecklos weiterzukämp­
fen.> Nestor empfiehlt also eine taktische Flucht, die seiner Meinung nach die Frage 
der Ehre nicht berührt. Diomedes antwortet ihm 146—150: 

ν α ι δή ταϋτά γε πάντα, γέρο ν, κ α τ ά μοϊραν εειπες · 
άλλα τόδ' αίνον αχός κραδίην κ α ι θυμον ί,κάνει · 
"Εκτωρ γάρ ποτέ φήσε ι évi Τρώεσσ' αγορεύων · 
«Τυδείδης ύπ' έμεΐο φοβεύμενος ϊ κ ε τ ο νηας.» 
ως ποτ' απειλήσει· τότε μο ι χάνο ι ευρεία χθων. 

Diomedes ist also von der Argumentation des Nestor überzeugt und der Gedanke, 
heute zu fliehen und anderntags das Schlachtglück erneut zu versuchen, leuchtet 
ihm ein. Seine Skrupel sind persönlicher Natur , er fürchtet um seine Ehre. Denn 
wenn auch Zeus die Flucht verhängt, fliehen muß er. U n d das - objektive - göttliche 
Gebot entbindet ihn nicht davon, die - subjektiven - Folgen zu tragen. Zudem hatte 
er kurz zuvor in derselben Schlacht Odysseus für seine Flucht hart getadelt (Θ 93 ff. ; 
o. S.255). N u n fällt es ihm naturgemäß schwer, ein Gleiches zu tun. Nestor nimmt 
die Einwände des Diomedes ernst und geht in seiner A n t w o r t auf sie ein. 152-156: 

ώ μοι , Τυδέος υιέ δαίφρονος, οίον έειπες. 
ε ι περ γάρ σ' Έ κ τ ω ρ γε κακόν κ α ι άνάλκιδα φήσει , 
άλλ ' ού πε ίσονται Τρώες κ α ι Δαρδανίωνες 
κα ί Τρώων άλοχο ι μεγάθυμων άσπιστάων, 
τάων έν κονί,-ησι βαλες θαλερούς παρακοίτας. 

Die An twor t ist ganz rational, freilich problematisch. Nestor argumentiert mit der 
erwiesenen Tapferkeit des Diomedes. Zeugen dafür sind die trojanischen Frauen, 
deren Männer Diomedes getötet hat. Nestor rechnet also die vergangenen Helden­
taten des Diomedes gegen eine einmalige Flucht auf und kommt zu dem Ergebnis, 
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daß eine einmalige Flucht der Ehre des Diomedes per Saldo nicht schaden könne. 
Nestor spekuliert hier unausgesprochen damit, daß die Flucht eines erwiesenen 
Helden für diesen folgenlos ist, wie sie es auch für Odysseus war. Das ist freilich rei­
ne Rabulistik, die der Sache nicht gerecht w i r d . Denn was helfen alle früheren Siege 
des Diomedes, wenn er sich jetzt feige zeigt und Hektor , also der Feind, ihn mit gu­
tem Grund schmähen kann? Diomedes antwortet nicht, zeigt sich also zunächst 
stillschweigend überzeugt und protestiert jedenfalls nicht, als Nestor den Streitwa­
gen zur gemeinsamen Flucht lenkt. Wie von Diomedes befürchtet, schmäht ihn 
H e k t o r denn auch unverzüglich und für alle hörbar. 161-166: 

Τυδείδη, περί μέν σε τ ίον Δαναοί ταχύπωλοι 
εδρτ) τε κρέασίν τε ίδέ πλείοις δεπάεσσι • 
νϋν δε σ' άτ ιμήσουσι · γυναικός &ρ' αντ ί τέτυξο. 
ερρε, κακή γλήνη, έπεί ούκ εϊξαντος έμεΐο 
πύργων ημετέρων έπιβήσεαι, ουδέ γυναίκας 
άξεις έν νήεσσι • πάρος τ ο ι δαίμονα δώσω. 

Die A n t w o r t Hektors auf die Flucht ist Schmähung und Drohung zugleich, und 
Diomedes ist beeindruckt, obwohl er doch weiß, daß seine Flucht durchaus nicht 
die Ehrlosigkeit ( 163) für ihn zur Folge hat.13 Die Schmähung bewirkt, daß Diome­
des unsicher w i r d (167-170). Er schwankt lange, er ringt mit sich bzw. mit Zeus. 
Aber Nestor behält recht: Zeus duldet nicht die weitere Teilnahme beider Helden 
an der Schlacht. Die Flucht w i r d nicht beschrieben, sie w i r d im Text übergangen. 
Aber der Zusammenhang zeigt, daß Diomedes und Nestor nun fliehen. 

Nach dieser Schlacht, der zweiten in der Ilias, die so unglücklich für die Griechen 
verlaufen ist und in der so viele Helden und Mannen geflohen sind, sind die Grie­
chen nahezu verzweifelt. 11 -2 : 

... αύταρ Αχαιούς 
θεσπεσίη έχε φύζα, φόβου κρυόεντος έταίρη. 

Die Flucht w i r d als θεσπέσια empfunden, als gottgesandt. 
Die Flucht ist für die epischen Helden also ein differenziert zu sehendes 

Vorkommnis . Sie w i r d als ehrlos geschmäht oder als gottgesandt hingenommen. 
A u f der anderen Seite aber kann die Flucht ganz nüchtern erwogen werden (Aga­
memnon), sie kann aus wohlerwogenen Gründen nützlich sein (Nestor), oder sie 
kann einfach stattfinden (Odysseus). I n jedem Fall trägt sie nicht mehr als den aktu­
ellen Tadel eines Mitkämpfers ein, d. h. sie ist für den Betreffenden folgenlos und 
entehrt ihn nicht. 

Eines aber tut der H e l d bei der Flucht nicht: Er entledigt sich nicht seiner Waffen. 
Die Waffen sind der Kampfpreis, und ihr Verlust bedeutet die Unfähigkeit , weiter 

13 Zu Recht bemerkt H . W. NORDHEIDER, Lexikon des frühgriechischen Epos 1, 1979, 
1498 zu dieser Stelle: «Aber kein Held der Ilias erlebt so etwas tatsächlich». 
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zu kämpfen. Die Frage w i r d bekanntlich aktuell im Fall des Achi l l (P 711). D o c h 
von der Rüstung insgesamt ist hier ja auch nicht die Rede. Sich ihrer zum Zwecke 
der Flucht entledigen zu wollen, ist ein D ing der Unmöglichkeit . Die Frage ist viel­
mehr, warum der epische H e l d nicht seine beweglichen Waffen fortwirf t . Der H e l d 
fährt in der Regel auf dem Streitwagen14 in den Kampf und benutzt ihn auch zur 
Flucht, wenn irgend möglich. Es besteht hier also keinerlei Notwendigkei t , sich der 
Waffen, soweit sie in der Eile eben weggeworfen werden können, zu entledigen. 
Auch bei einer Flucht zu Fuß wäre das gefährlich. Der Schild bietet Schutz. Er w i r d , 
unabhängig von seinen verschiedenen Formen,15 mit einem Telamon um den Hals 
getragen und ist mit einem Mittelbügel (Porpax) versehen, also erheblich manö­
vrierfähiger als der spätere Hoplitenschild mit Porpax und Antilabe.16 Bei der Flucht 
auf den Rücken geworfen, bietet er Schutz gegen feindliche Geschoße, auch wenn 
dieser Schutz selbstverständlich kein vollkommener ist. I m Rücken getroffen zu 
werden, ist für den Flüchtenden stets eine aktuelle Gefahr, auf die Diomedes den 
Odysseus auch ausdrücklich hinweist (Θ 95; o. S.255). Der Schild ist also gleicher­
maßen wicht ig für den Kampf wie für die Flucht. 

Anders stellt sich die Frage für die Mannen, die ohne Streitwagen in unterschied­
licher Bewaffnung, oft als Leichtbewaffnete, kämpften. Ihre Waffen konnten, be­
sonders in außergewöhnlicher Bedrängnis, einer schnellen Flucht hinderlich sein. In 
Ρ 758-761 w i r d eine panikartige Situation beschrieben. Der Kampf um den Leich­
nam des Patroklos ist zu Ende und Aeneas und Hek to r treiben die Griechen zu den 
Schiffen zurück: 

ώς άρ' ύπ' Α ι ν ε ί α τε κ α ι Έ κ τ ο ρ ι κοΟροι Ά χ α ι ω ν 
οΰλον κεκλήγοντες ϊσαν, λήθοντο δε χάρμης. 
πολλά δε τεύχεα κ α λ ά πέσον περί τ ' άμφί τε τάφρον 
φευγόντων Δαναών· πολέμου δ' ού γ ίγνετ ' έρωή. 

ΚοΟροι Άχαιων zeigt, daß hier nicht die Helden gemeint sind, sondern die junge 
Mannschaft. Sie kämpft nicht mehr, sondern flieht in Panik unter Zurücklassung 
vieler Waffen. 

Zweimal w i r d eine Flucht συν τεύχεσι erwähnt. Ν 737-738 : 

Τρώες δε μεγάθυμοι, έπεί κ α τ ά τείχος εβησαν, 
ο ί μεν άφεστασιν σύν τεύχεσιν. 

14 Die Methode des Streitwagengebrauchs ist neuerdings wieder Gegenstand der Diskus­
sion; vgl. J. LATACZ, Kampfparänese, Kampfdarstellung und Kampfwirklichkeit in der Ilias, 
bei Kallinos und Tyrtaios, 1977, 215f.; dagegen jedoch R.LEIMBACH, Gnomon 52, 1980, 
423 f. 

15 Vgl. H.BORCHARDT, Frühe griechische Schildformen, Archaeologia Homerica E: 
Kriegswesen 1, 1977, 1 ff.; 44ff. 

16 Vgl . BORCHARDT a. 0 .27 f. mit Anm. 235. Auf die schwierigen und kontroversen Proble­
me um die Einführung bzw. die Entstehung der Hoplitenphalanx kann hier nicht eingegan­
gen werden; hierüber wird gesondert gehandelt werden. 
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U n d Π 367-368: 

. . . "Εκτορα δ' 'ίπποι 
έκφερον ώκύποδες σύν τεύχεσι . 

I m ersten Fall sind die Trojaner nach dem zunächst überaus erfolgreichen Kampf 
bei den Schiffen in Bedrängnis geraten. Sie ziehen sich teilweise zurück, und Poly-
damas bittet Hek to r um schleunige Hi l fe . I m zweiten Fall sind die Trojaner nach 
dem erfolgreichen Eingreifen des Patroklos auf der Flucht, und selbst Hek to r flieht, 
kehrt jedoch später auf die Vorstellungen des Glaukos hin ( Π 538 ff.) wieder in den 
Kampf zurück. In beiden Fällen handelt es sich also um ein vorübergehendes Z u ­
rückweichen; die Schlacht ist keineswegs verloren. I m ersten Fall stärkt die Ankunf t 
Hektors die Trojaner in ihrem Kampfesmut, im zweiten Fall bedeutet Hektors 
Rückkehr in den Kampf den T o d des Patroklos. Trojaner und Hek to r greifen er­
neut in die noch andauernde Schlacht ein. Ihre Flucht ist nicht definitiv, sondern nur 
vorläufig. Immerhin macht der Zusatz σύν τεύχεσ ι deutlich, daß es auch eine Flucht 
άνευ τευχέων gibt wie die der Griechen Ρ 758 ff. 

Es gibt eine einzige Stelle, in der ein Held auf der Flucht sich seiner Waffen, dar­
unter ausdrücklich des Schildes, entledigt.17 Während der Verfolgung derTrojaner 
durch Achi l l im Skamandros tr iff t dieser auf Lykaon, einen Sohn des Priamos; 
Φ 34 ff. Achi l l erblickt ihn 50-52 : 

γυμνόν, άτερ κόρυθός τε κ α ι άσπίδος, ούδ' εχεν έγχος, 
άλλα τ α μέν ρ' από πάντα χαμα ί βάλε · τεϊρε γαρ ίδρώς 
φεύγοντ ' έκ ποταμού, κάματος δ' ύπο γούνατ ' έδάμνα. 

Die zitierte Stelle ist ein Einschub,18 der die Handlung unterbricht und erklären soll, 
wieso Achi l l den Lykaon wiedererkennt: Er ist nackt. Die Flucht durch den Fluß mit 
den Waffen war zu anstrengend. Lykaon hat erschöpft die Waffen von sich gewor­
fen. Er ist am Ende seiner Kräfte und w i r d von Achi l l erbarmungslos getötet 
(116 ff . ) . Ist Lykaon also ein epischer ρίψασπις? A u f den ersten Blick gewiß. Aber 
zum einen ist es nicht der Schild allein, den Lykaon auf der Flucht fortgeworfen hat; 
er ist überhaupt waffenlos, nackt. Z u m anderen erhebt sich die Frage, ob diese 
Nacktheit nicht als dichterisches Erfordernis zu verstehen ist. V o n ihr hängt L y -
kaons Wiedererkennung durch Achi l l ab und damit seine Geschichte. Selbst wenn 
man dies Letztere verneinen woll te , bleibt, daß es hier weniger um die Schilderung 
einer Handlung geht, sondern vielmehr um die Beschreibung eines Zustandes, von 

17 Die seltsame Szene des Waffenverlustes und Todes des Patroklos infolge des Eingrei­
fens durch Apollon Π 787 ff. und desgleichen das Gebet des Achill für die Rückkehr des Pa­
troklos σύν τεύχεσι Π 233 ff. müssen in diesem Zusammenhang außer Betracht bleiben. Vgl. 
zur Interpretation K. REINHARDT, Die Ilias und ihr Dichter, 1961, 308 ff. 

18 Das Gleiche gilt für den unmittelbar vorhergehenden Bericht über das frühere Schicksal 
des Lykaon (35-48); vgl. LEAF a. O. 389. 
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dem die Handlung abhängt: Lykaon ist γυμνός wie der Leichnam des von Hek to r 
entwaffneten Patroklos.19 Die Beantwortung der Frage ergibt sich aus der Interpre­
tation zweier anderer Stellen, die für das Problem der ριψασπία von größter W i c h ­
tigkeit sind. 

I m zweiundzwanzigsten Gesang der Ilias w i r d der T o d Hektors geschildert. 
Hek to r erwartet Achi l l und erwägt bei sich 111-125: 

ε ι δέ κεν ασπίδα μέν καταθε ίομα ι όμφαλόεσσαν 
κ α ι κόρυθα βριαρήν, δόρυ δέ προς τείχος έρείσας 
αυτός ιών Ά χ ι λ ή ο ς άμύμονος άντίος έλθω 
κα ί οί υπόσχομαι Ε λ έ ν η ν κ α ί κτήμαθ ' άμ ' αύτη 
πάντα μάλ' , όσσα τ ' 'Αλέξανδρος κοίλης ένί νηυσίν 
ήγάγετο Τροίηνδ' , ή τ' έπλετο νείκεος αρχή, 
δωσέμεν Ατρε ίδησιν άγειν, άμα δ' άμφίς Αχα ιο ΐ ς 
αλλ ' άποδάσσεσθαι οσα τε πτόλις ήδε κέκευθε· 
Τρωσίν δ' αΰ μετόπισθε γερούσιον ορκον έλωμαι 
μη τ ι κατακρύψειν , άλλ ' άνδιχα πάντα δάσασθαι 
κτήσιν, δσην πτολίεθρον έπήρατον εντός έέργει· 
άλλα τ ί η μο ι ταϋτα φίλος διελέξατο θυμός; 
μη μιν έγώ μέν ϊ κ ω μ α ι ιών, ό δέ μ' ούκ ελεήσει 
ουδέ τ ί μ' α ίδέσεται , κτενέε ι δέ με γυμνόν έόντα 
αϋτως ως τε γυνα ίκα , έπεί κ' άπό τεύχεα δύω. 

Hek to r erwägt also seine Unterwerfung, seine persönliche Kapitulat ion vor Achi l l . 
Zeichen dessen ist die Niederlegung der Waffen: Schild, H e l m und Speer. Hek to r 
beschreibt dieses Ritual als eine bekannte Mögl ichkei t der Kapitulat ion, deren 
Form den Gegner normalerweise bewegen würde, dem Waffenlosen (γυμνός) mit 
Rücksicht und Scheu (αίδως)20 zu begegnen, ihn also zu schonen und die angebote­
nen Bedingungen zu akzeptieren. Freilich, Hek to r weiß, daß dieser Versuch Achi l l 
gegenüber vergeblich wäre: Achi l l würde ihn rücksichtslos töten. 

I m vierzehnten Gesang der Odyssee erzählt der <Kreter> Odysseus dem Eumaios 
seine <Geschichte> und berichtet unter anderem von einem Abenteuer nach Be­
endigung des Krieges gegen Troja . Seine Gefährten haben in Ägypten geplündert 
und sind, zusammen mi t ihm selbst, nun den Angriffen der weit überlegenen Ägyp­
ter ausgesetzt (ξ 259ff.). I n dieser verzweifelten Situation kapituliert Odysseus. 
276-279: 

i9 ρ j 22; 693; Σ 2 1 . Γυμνός hat in der Ilias stets die Bedeutung <waffenlos> und weist 
ausnahmslos auf den T o d h i n ; vgl . auch Ρ 711 (Achill); Π 815 (Patroklos); X 124; 510 
(Hek to r ) . 

20 V g l . C . E . V O N E R F F A , Α1ΔΩΣ und verwandte Begriffe in ihrer En twick lung von H o m e r 
bis Demokr i t , Philologus Suppl. 30, Hef t 2, 1937, 4ff . ; 13. 
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αύτ ίκ ' άπο κράτος κυνέην εϋτυκτον έθηκα 
κ α ι σάκος ώμοιιν, δόρυ δ' εκβαλον έκτοσε χειρός · 
αύταρ έγώ βασιλήος εναντίον ήλυθον ϊππων 
κ α ι κύσα γούναθ' ελών. 

Er legt H e l m , Schild und Speer beiseite, kniet nieder und umfaßt die Knie des ägyp­
tischen Königs. Seine Kapitulation w i r d akzeptiert, ja er w i r d sogar in Ehren aufge­
nommen. Auch Odysseus kennt also die Waffenniederlegung, verbunden mit der 
schutzerflehenden Gebärde, als Form der Unterwerfung, die den Gegner geradezu 
zwingt , die Unterwerfung anzunehmen, und die den K ö n i g in diesem Fall sogar 
veranlaßt, ihn gegen die W u t der Ägypter zu schützen (281 f f . ) . 2 1 

I n diesem Sinne ist auch die Lykaonepisode zu verstehen. Lykaon ist waffenlos 
und er kapituliert (Φ 76 ff . ) , freilich gegenüber Achi l l vergeblich und ergeben in sein 
Schicksal (114 ff . ) . 2 2 N u n hat zwar Lykaon die Waffen nicht zum Zwecke der Kapi ­
tulation vor Achi l l niedergelegt, sondern sie aus Erschöpfung fortgeworfen. Aber 
die Tatsache, daß Achi l l ihn ohne die Waffenniederlegung nicht erkannt hätte, die 
ganze Geschichte sich also nicht begeben hätte, verbindet Waffenniederlegung und 
Kapitulat ion auf das engste. Beides fließt in ein Geschehen zusammen und kann 
nicht isoliert verstanden und interpretiert werden. Die Waffenniederlegung ist hier 
vorweggenommene Kapitulat ion, der später die schutzerflehende Gebärde folgt 
(74: γουνοϋμαί σ', Άχ ιλεΟ · σύ δε μ' α'ίδεο κ α ί μ' έλέησον.) 

Das Epos kennt also die ριψασπία als eine Form der Kapitulat ion, nicht aber der 
Flucht in der Schlacht. Die Flucht findet so gut wie immer mit den Waffen statt. Der 
gelegentliche Verlust von Waffen in panikartigen Situationen (P 758 ff.) w i r d be­
klagt, aber nicht als Ereignis von besonderer Eigenart vermerkt. M a g auch sonst 
manches im Epos, besonders in der Odyssee, mit guten Gründen mit der Biogra­
phie, den Erfahrungen und der Sprache des Archilochos verbunden werden,23 einen 
Archilochos ρίψασπις kennt das Epos nicht. 

21 Beide Szenen sind von SEIDENSTICKER a. O. 10 ff. mißverstanden worden. Die ριψασπία 
als Form der Kapitulation hat nichts mit der ριψασπία des Archilochos zu tun, der seinen 
Schild zum Zwecke der Flucht fortwirft. Vgl. K. LATTE, Zeitgeschichtliches zu Archilochos, 
Kleine Schriften, 1968, 457 ff., der diese Parallele nicht zieht. -Auch in späterer Zeit ist die 
Kapitulation in der Regel mit der Waffenniederlegung verbunden, wobei der Schild, dem im 
Epos neben Helm und Speer keine herausgehobene Bedeutung zukommt, nun - unter verän­
derten Umständen - die entscheidende Rolle spielt. Die Athener hängten ζ. Β. nach der Kapi­
tulation der Spartaner auf Sphakteria (August 425) die erbeuteten Schilde in der Stoa Poikile 
auf, wo sie noch Pausanias gesehen hat; Paus. 1, 15, 4. Vgl. T. L. SHEAR, The Campaign of 
1936,Hesperia6,1937,346 ff.; DERS., A Spartan Shield from Pylos, 'Αρχ. Έφη. 1937,140 ff.; 
G. PFOHL, Griechische Inschriften als Zeugnisse des privaten und öffentlichen Lebens, 19762, 
Nr. 55; W. K. PRITCHETT, The Greek State at War 2, 1974, 243. 

22 Vgl. W . H . F R I E D R I C H , Verwundung und Tod in der Ilias, Abh. Akd. Göttingen 38, 
1956, 100ff.;J.GouLD, Hiketeia, JHS 93, 1973, 80f.; 94. 

23 Vgl. LATTE a.O.; D.PAGE, Archilochus and the Oral Tradition, Entretiens ..., 117ff.; 
SEIDENSTICKER a. O. 7 ff. 
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I I 

N u n ist bekanntlich Archilochos nicht der einzige Dichter, der den Verlust seines 
Schildes beschrieben hat. Gegen Ende des 7. Jahrhunderts schildert Alkaios ein glei­
ches Ereignis in den Kämpfen um Sigeion; und in der zweiten Hälfte des 6. Jahr­
hunderts erwähnt dasselbe in nicht näher bekanntem Zusammenhang Anakreon,2 4 

fr. 51 D : 

ασπίδα ρίψας ποταμοΟ καλλιρόου παρ' οχθας. 

Die Parallele zwischen Archilochos und Anakreon ist so groß, daß man gelegent­
lich die Historizi tät dieses Ereignisses geleugnet und darin ein rein «literarisches 
Mot iv» gesehen hat,25 was der Sache aber schwerlich gerecht w i r d . Anakreon ist wie 
Archilochos ein in der Fremde lebender Dichter. Er hat seine Heimatstadt Teos zu­
sammen mit anderen verlassen und lebt im thrakischen Abdera in feindlicher Umge­
bung. Der ähnliche T o n in manchen Gedichten26 ergibt sich unschwer aus der so 
gleichartigen Biographie, in der sich ähnliche Ereignisse abgespielt haben und dich­
terisch verarbeitet wurden. I m übrigen geht aus den T r i n k - und Liebesliedern des 
Anakreon trotz ihrer mannigfachen Anklänge an Mot ive bei Alkaios und Sappho 
die Selbständigkeit Anakreons hervor.27 Gleiches gilt gegenüber Archilochos und 
Alkaios für Anakreons Auffassung vom Krieg.2 8 Das Fragment ist leider zu kurz, 
um irgendeine Aussage über die näheren Umstände des Schildverlustes zu machen. 

Anders verhält es sich mit Alkaios.29 Während der wechselvollen Kämpfe gegen 
Ende des 7. Jahrhunderts zwischen Myti lene und Athen in der Troas um das von 
Athenern besetzte Sigeion ereignete es sich, daß Alkaios sich in einer Schlacht nur 
durch die Flucht unter Zurücklassung seiner Waffen retten konnte. Her . 5, 95: 
Πολεμεόντων δέ σφεων παντοία κ α ι άλλα έγένετο εν τ η σ ι μάχησι , έν δε δή κ α ι 
'Αλκα ίος ò ποιητής συμβολής γενομένης κ α ι ν ικώντων 'Αθηναίων αυτός μεν 

24 Zu Anakreon vgl. vor allem BOWRA a.O. 268ff.; LESKY a.O. 207ff.; KIRKWOOD a.O. 
150 ff. 

25 So TREU a.O. 156 Anm. 18; SEIDENSTICKER a.O. 5 Anm.4. Zur Erklärung von Horaz 
Oden 2, 7,9 f. vgl. jetzt Η . Ρ. SYNDIKUS, Die Lyrik des Horaz. Eine Interpretation der Oden 1, 
1972, 384ff.; R . G . M . N I S B E T - M . H U B B A R D , A Commentary on Horace: Odes Book 2, 
1978, 113 f. 

26 Vgl. Β.GENTILI, Anakreon, 1958, X I X . 
27 Vgl. KIRKWOOD a.O. 151: «He has affinities with both, but most of the affinities are 

superficial». 
28 Vgl. BOWRA a.O. 270 f. 
29 Zu Alkaios vgl. vor allem D.PAGE, Sappho and Alcaeus, 1955,149 f f ; M . TREU, Alkaios, 

19632; BowRAa.O. 130ff.; KIRKWOOD a.Ο. 53ff.; H.BERVE, Die Tyrannis bei den Griechen, 
1967,1,91 ff. ; 2,572 ff. Die maßgebliche Ausgabe des Alkaios ist jetzt E. M . VOIGT, Sappho et 
Alcaeus, 1971; vgl. S. NICOSIA, Quaderni Urbinati 28, 1978, 183 ff. 

\ 
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φεύγων έκφεύγει , τ α δε ο ι δπλα ϊσχουσι 'Αθηνα ίο ι κ α ί σφεα άνεκρέμασαν προς 
το 'Αθήναιον το έν Σ ιγε ίφ . ταΟτα δε 'Αλκα ίος έν μέλε ι ποιήσας έπιτιθεΐ ές Μ υ -
τ ιλήνην εξαγγελλόμενος το έωυτου πάθος Μελανίππω άνδρί έταίρω.30 Und Stra-
bon 13,1 , 38 ergänzt, Alkaios habe nach Hause gemeldet (Fr. 401 Ba V O I G T ) : 

"Αλκαος σάος t άροι ένθάδ' ούκυτον άληκτορίν t 
ές Γλαυκώπιον ΐρον όνεκρέμασσαν ' Α τ τ ι κ ο ί 

Wich t ig ist zunächst, daß Alkaios nicht nur seinen Schild, sondern überhaupt seine 
Waffen von sich geworfen hat.31 Seine Rüstung hat Alkaios selbst beschrieben.32 

M a n w i r d also nicht fehlgehen in der Annahme, daß Alkaios neben dem Schild auch 
andere Waffen, soweit sie bei der Flucht hinderlich waren und ihn nicht schützen 
konnten, fortgeworfen hat. Der Hoplitenschild, den Alkaios trägt,33 spielt dabei na­
türl ich eine hervorragende Rolle: Er war das Haupthindernis einer schnellen 
Flucht.34 Dennoch: Nichts in den zwei überlieferten Zeilen des Alkaios deutet auf 
eine besondere Rolle des Schildes hin. Das heißt aber, daß Alkaios dem Schild noch 
nicht jene herausragende Bedeutung beigemessen hat, die ihm in späterer Zeit zu­
kam. Das Ereignis ist also nicht identisch mit dem von Archilochos beschriebenen 
Vorfa l l . Wie im Epos, so hat auch bei Alkaios der Schild noch keine gesonderte 
Funktion. Neu ist lediglich, daß der Schild jetzt auf der Flucht ein Hindernis dar­
stellt, also fortgeworfen w i r d . 

Z u m anderen ist bedeutsam, daß Alkaios den Verlust seiner Waffen seinem auch 
sonst bekannten Zechgenossen und Hetairos Melanippos35 meldet. Er berichtet 
hierüber also seinen Adelsgenossen. U n d das kann nur heißen, daß das Ereignis 
nicht sonderlich schmählich für Alkaios und sein und seiner Freunde adliges Emp­
finden gewesen sein kann. Alkaios bleibt weiter geachtetes Mi tg l i ed seiner Hetairie 
und n immt weiter bis zu seiner Verbannung aktiv an den innenpolitischen Kämpfen 
in Myti lene teil.3 6 Flucht und ριψασπία haben ihn also nicht entehrt, obwohl die 

30 Zur Interpretation von Herodot 5,94-95 ist jetzt grundlegend J. SERVAIS, Hérodote et la 
Chronologie des Cypsélides, Ant. Class. 38, 1969, 39 ff.; vgl. auch bereits PAGE a. Ο. 152 ff. 

31 In der Literatur ist oft die Rede davon, Alkaios habe nur seinen Schild fortgeworfen; so 
z.B. F.SCHACHERMEYR, Pittakos, RE20, 1950, 1867; TREU a.O. 126f.; BERVE a.O. 2, 573. 
Das ist insofern irreführend, als es dem Schild eine Bedeutung zumißt, die ihm bei Alkaios 
noch nicht zukommt. Konsequent, aber falsch, wird dann das Gedicht als Archilochosimita-
tion verstanden; so PODLECKI a.O. 76;SEiDENSTiCKERa.O. 5. 

32 Fr. 140 V O I G T ; vgl. PAGE a.O. 209ff.; L . G . B O N A N N O , Alcaeus Fr. 140 V., Philologus 
120, 1976, 1 ff.; V . T A M M A R O , Alcae. fr. 140 V , Museum Criticum 10-12, 1975-77, 55. 

33 Vgl . PAGE a.O. 217f. 
34 Daß der schwere Hoplitenschild eine Last war, geht aus dem spartanischen Recht der 

klassischen Zeit hervor, wo der König im Rahmen seiner Disziplinargewalt gegen ungehorsa­
me Soldaten die Strafe des <Stehens mit dem Schild> verhängen konnte: Xen. Hell. 3, 1, 9. 

35 38A VOIGT; vgl. J .TRUMPF, Über das Trinken in der Poesie des Alkaios, ZPE 12, 1973, 
139 ff. 

36 Über die Geschichte Mytilenes in der Zeit des Alkaios und Pittakos wird an anderer Stel­
le gehandelt werden. 
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Athener durch die Aufhängung seiner Waffen im Athenatempel in Sigeion diese 
Flucht allgemein bekannt gemacht haben. Wenn T R E U a. O. 126 - und mit ihm an­
dere - dieses Ereignis als «die größte Schmach für adliges Empfinden» beschreibt, 
so ist das ein grundsätzlich falsches Vorverständnis von <adligem Empfinden>. W i e 
sich bei der Behandlung des Epos gezeigt hat und sich auch im Falle des Alkaios her­
ausstellt, ist der Waffenverlust und die Flucht für Adlige gerade kein schmähliches 
Ereignis.37 

Sowohl im Epos als auch bei Alkaios sind Flucht und Waffenverlust für den adli­
gen Krieger also keine entehrenden Vorkommnisse. Sie mindern nicht seine soziale 
Stellung, sein Ansehen und seinen Ruhm. Sie sind ganz offensichtlich verträglich 
mi t dem adligen Ehrenkodex der Zeit. Keine zeitgenössische Stimme der K r i t i k am 
Verhalten der epischen Helden, des Archilochos, Alkaios und Anakreon ist uns 
überliefert. U n d insbesondere im Falle des Alkaios ist deutlich, daß es auch keine 
zeitgenössische K r i t i k gegeben haben kann. Wenn das Verhalten des Alkaios den 
adligen Ehrenkodex ernstlich verletzt hätte, so hätte das Einfluß auf sein weiteres 
Schicksal gehabt, beispielsweise den Ausschluß aus der Hetairie und damit den Ver­
lust der Mögl ichkei t politischen Handelns. W i r dürfen also folgern, daß dem Adel 
der archaischen Zeit die ριψασπία im Sinne unehrenhaften Handelns unbekannt 
war. 

/ / / 

Anders verhält es sich in der klassischen Polis, der Gemeinschaft der Hopl i ten . So­
w o h l in Athen wie in Sparta, den beiden am besten bekannten Beispielen, gehört der 
V o r w u r f der ριψασπία zu den schlimmsten Vorwür fen überhaupt, und ein über-
führter ρίψασπις ist άτιμος.38 Die ριψασπία spielt dabei im Rahmen der allgemei­
nen Problematik < Feigheit vor dem Feind> eine besondere Rolle sowohl im gesetzli­
chen wie auch politischen Sinne. 

Beginnen w i r mit Athen. Das athenische Gesetz über Militärvergehen geht auf 
Solon zurück.39 Freilich, eine δειλίας γραφή (<Klage wegen Feigheit>), die Aischi-

37 BOWRA a.O. 138 trifft den Kern der Sache: «... he (seil. Alcaeus) dropped his weapons 
and ran away. That he was not ashamed of this is clear from the poem which he send to his 
friend Melanippus». Das Ereignis darf nicht überinterpretiert werden wie bei KIRKWOOD 
a.O. 219f. Anm. 27, der im Verhalten des Alkaios einen neuen «standard of values» sehen 
möchte. 

38 Zur Atimie in Athen vgl. G . B U S O L T - H.SWOBODA, Griechische Staatskunde 2, 19263, 
950ff.; E.RUSCHENBUSCH, Untersuchungen zur Geschichte des athenischen Strafrechts, 
1968, 11 f f ; 16 ff.; M . H . H A N S E N , Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, At i -
moi and Pheugontes, 1976,61 ff. (in kritischer Auseinandersetzung mit RUSCHENBUSCH); zur 
Atimie in Sparta vgl. BUSOLT - SWOBODA a. 0.2,659 ; U . KAHRSTEDT, Griechisches Staatsrecht 
1 : Sparta und seine Symmachie, 1922, 44 f.; 322 ff. 

39 Aisch. 3,175 = E.RUSCHENBUSCH, ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟΜΟΙ, 1966 F. 110. 
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nes und mehrere Redner erwähnen, existiert im athenischen Strafrecht nicht.40 Es 
gibt die γραφαί άστρατείας (Weigerung, der Aushebung Folge zu leisten), λιπο-
ταξ ίου oder λιποταξίας (Verlassen der Schlachtreihe) und άποβεβληκέναι την 
ασπίδα.41 Άποβεβληκένα ι την ασπίδα ist in Athen der juristische terminus techni-
cus für die ριψασπία. Lys. 10 § 9 : Ε'ί τ ις σε ε'ιποι ρ ίψα ι την ασπίδα (έν δε τω νόμω 
ε'ίρηται, «έάν τις φάσκη άποβεβληκέναι, ύπόδικον είναι»), ούκ αν έδικάζου αύτω, 
άλλ ' έξήρκει αν σο ι έρριφέναι την ασπίδα λέγοντ ι ουδέν σ ο ι μέλειν; ουδέ γαρ το 
αυτό έστ ι ρ ίψαι κ α ι άποβεβληκέναι.42 Das Gesetz ist natürlich im Laufe der Zeit 
mannigfachen Änderungen unterworfen worden,4 3 und es ist ganz unsicher, ob die 
überlieferte Dreiteilung bereits solonisch ist. Sicher ist jedoch, daß es eine γραφή 
άποβεβληκέναι την ασπίδα enthielt. Die Strafe bestand in der α τ ι μ ί α , d.h. dem 
Ausschluß von «gehegten Stätten».44 Das meint konkret das Verbot der Teilnahme 
(έκκλησιάζε ιν) , der Rede (λέγειν, δημηγορεΐν) und Antragstellung (γράφειν) in 
der Volksversammlung; den Verlust des Rechtes als Richter (δικάζειν) , als Anklä ­
ger (δικάζεσθαι , γράφεσθαι) und als Zeuge (μαρτυρεΐν) zu fungieren; das Verbot 
der Ämterbekleidung (άρχειν); und schließlich das Verbot des Betretens von H e i ­
ligtümern (ε ίσ ιένα ι εις τ α ιερά) und der Agora (ε ίσ ιένα ι εις την άγοράν). Die Folge 
war also das Verbot der Ausübung wichtigster Bürgerrechte. «Das Verbot des Be­
suchs gehegter Stätten hatte für den Bestraften nicht nur den Verlust aller pol i t i ­
schen Rechte zur Folge, sondern mi t dem Ausschluß von der Gerichtsstätte auch 
den Verlust des Rechts zu klagen» (RUSCHENBUSCH a. O. 20). Sachlich, wenn auch 
nicht rechtlich, wurde der betreffende Bürger also im Hinb l i ck auf die Frage pol i t i ­
scher Rechte in den Metökenstand versetzt.45 

Der erste Satz im Eid der athenischen Epheben im 4.Jahrhundert lautet: ούκ 
αίσχυνώ τ α ιερά όπλα,46 versieht die Waffen also geradezu mit einer religiösen 
Weihe.47 

40 Vgl. J .H.LIPSIUS, Das attische Recht und Rechtsverfahren 2, 1908, 453 Anni.6; 
J.BERNEKER, δειλίας γραφή, Der Kleine Pauly 1, 1964, 1426. 

41 Vgl. LIPSIUS a.O. 2, 452 ff.; BÜSOLT - SWOBODA a.O. 2, 1068 Anm. 1; 1127; A.R. 
W. HARRISON, The Law of Athens 2, 1971, 32; falsch ist PRITCHETT a.O. 2, 233, der die λιπο­
ταξία mißverstanden hat. 

42 Vgl. auch § 12; Andok. 1, 74; D.MACDOWELL, Andokides on the Mysteries, 1962, 112 
hat das Problem freilich nicht verstanden. 

43 Zusätzliche γραφαί sind eingeführt worden, z.B. άποναυτίου und άναυμαχίου; vgl. 
LIPSIUS a. O. 2, 454; HARRISON a. O. 2, 32. 

44 Vgl . RUSCHENBUSCH, Untersuchungen ..., 16ff.; besonders 18 Anm.50; HANSEN a.O. 
61 f., der eine genaue Auflistung bietet. 

45 Vgl . HANSEN a.O. 55ff. 
46 M . N . T O D , A Selection of Greek Historical Inscriptions 2, 1948, Nr. 204; vgl. Pollux 8, 

105f.;Strab.4, 1,8. 
47 Zu Recht sieht P. SIEWERT, The Ephebic Oath in Fifth-Century Athens, JHS 97, 1977, 

102 ff. in diesem Eid ein in das 5.Jahrhundert zurückgehendes Dokument; so auch schon 
L.ROBERT, Études épigraphiques et philologiques, 1938, 306f.; C H . HABICHT, Falsche Ur­
kunden zur Geschichte Athens im Zeitalter der Perserkriege, Hermes 89,1961, 12,-Konse-
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A m ausführlichsten hat Platon das Problem des ρίψασπις in den N o m o i im Rah­
men seiner Militärstrafgesetzgebung (943A-945B) behandelt.48 Nach einer ver­
hältnismäßig kurzen Behandlung der Frage der Kriegsdienstverweigerung (γραφή 
άστρατείας) und der Desertion (γραφή λιποταξίου) in 9 4 3 A - D setzt 943D die 
ausführliche Erörterung der ριψασπία ein. Zunächst w i r d in längerer Diskussion 
die Frage von schuldlosem und schuldhaftem Waffenverlust erörtert. 944B gibt die 
Unterscheidung auch terminologisch: W e r die Waffen verliert, ist ein άποβολεύς; 
wer sie fortwirf t , ein ρίψασπις. Platon sagt stets τ α όπλα, nicht τήν ασπίδα. Be­
zeichnend ist hier, daß, wie auch sonst in klassischer Zeit (z .B. Lys. 10 § 1), durch 
die Begriffe ρίψασπις oder άποβεβληκέναι τήν ασπίδα auf den Schild als diejenige 
Waffe abgehoben w i r d , die jetzt stellvertretend die gesamte Rüstung benennt. 
Schildverlust ist nun identisch mit Waffenverlust überhaupt. Gehen die Waffen 
durch eine vis maior verloren, soll keine Anklage erfolgen. 944C folgt das Gesetz: 
Έ ά ν καταλαμβανόμενος τ ις ύπό πολεμίων κ α ι έχων όπλα μή άναστρέφη κα ί 
άμύνηται , άφή δε εκών ή ρίψη, ζωήν αίσχράν άρνόμενος μετά κάκης μάλλον ή 
μετ ' ανδρείας καλόν κ α ί εύδαίμονα θάνατον, τοιαύτης μεν οπλών αποβολής 
έστω δίκη ριφθέντων, της δε είρημένης έμπροσθεν ό δικάζων μή άμελείτω σκο-
πεΐν. Die Strafe w i r d mit philosophischer Ironie begründet: D a der ρίψασπις sein 
Leben so sehr liebt, soll er auch so lange wie möglich in Schanden am Leben bleiben. 
944E-945A gibt das Gesetz: Ά ν ή ρ ος άν οφλη δίκην ώς αίσχρως άποβαλών όπλα 
πολεμικά, τούτφ μήτ ' οΰν τις στρατηγός μήτ ' άλλος ποτέ των κ α τ ά πόλεμον αρ­
χόντων ώς άνδρί στρατ ιώτη χρήσητα ι μηδ' εις τάξ ιν κατάταξη μηδ' ήντινοΟν. 
Das ist zunächst eher symbolisch, von einer Strafe im eigentlichen Sinne sieht Pia­
ton ab. Doch ergeben sich aus dem Ausschluß des Bürgers vom Wehrdienst in Pia­
tons Gesetzesstaat Folgen, die an anderen Stellen genannt werden. Der Betreffende 
ist von der aktiven Teilnahme am Staatsleben ausgeschlossen49 und ähnlichen Be­
schränkungen seines Bürgerrechts unterworfen wie im geltenden Recht. 

Was den eigenen Bürgern bei Strafe der At imie verboten war, war natürlich et­
was, was man den Feinden wünschen konnte. In Aischylos, Septem contra Thebas, 
betet der Chor 312-320 : 

quem verbietet das griechische Prozeßrecht denn auch gelegentlich die Pfändung der Waffen 
eines Bürgers, so im Recht von Gortyn, Inscr. Cret. 4, 75B: — δ]πλα ανδρός ελεύθερο δττ' ενς 
πόλεμον ϊσχει; vgl. auchDiod. 1, 79. Vgl. J . K O H Ì E R - E . Z I E B A R T H , Das Stadtrecht von Gor­
tyn, 1912, 87; E.WEISS, Katenechyrasia, RE 10, 1919, 2506f.; DERS., Griechisches Privat-
recht, 1923, 435 ff. In Athen scheint ein solches Verbot jedoch nicht bestanden zu haben. 

48 Vgl. A.H.CHASE, Plato's Laws and Athenian Institutions, HSPh 44, 1933, 155f.; 
W . K N O C H , Die Strafbestimmungen in Platons Nomoi, 1960, 107f.; M.J.SILVERTHRONE, 
Militarism in the Laws?, Symb. Osloenses 49, 1973, 33f.; Μ.PIERART, Platon et la cité 
grecque, 1974, 252 ff. 

49 Vgl. KNOCH a.O. 108. Eine Vermögensstrafe jedoch trifft den ρίψασπις nicht, wohl 
aber denjenigen, der - gegen das Gesetz - einen ρίψασπις zum Kriegsdienst einstellt; das hat 
KNOCH a.O. mißverstanden. 
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προς τάδ ' , ώ πολιοΟχοι 
θεοί, τ ο ΐ σ ι μεν εξω 
πύργων άνδρολέτεφαν 
κάκαν , ρίψοπλον άταν, 
έμβαλόντες άροισθε 
κΰδος τοΐσδε πολίταις 
κ α ί πόλεως ρύτορες εστ ' 
ευεδροί τε στάθητ ' 
όξυγόοις λ ι τα ϊσ ιν . 

Der Sinn des Gebetes ist klar. Die Götter mögen den Feinden vor den Toren der 
Stadt den T o d und den Schrecken des Waffenwegwerfens, das heißt schmähliche 
Flucht, senden; das Schlimmste, was man einem Feind wünschen kann. 

M i t den <Rittern>, die an den Lenaien von 424 aufgeführt wurden und den ersten 
Preis erhielten, beginnt Aristophanes eine gnadenlose, zehnjährige Kampagne ge­
gen Kleonymos,50 einen bekannten demokratischen Polit iker aus dem Kreis u m 
Kleon. Neben einer Reihe allgemeiner, nicht justiziabler Vorwürfe (freßsüchtig, 
großmäulig, betrügerisch, weibisch usw.), die eher beiläufig erwähnt werden, w i r d 
durchgängig und mit steigender Intensität vor allem ein V o r w u r f gegen Kleonymos 
erhoben: er sei ein ρίψασπις. I n den <Rittern> 1369ff. w i r d eher allgemein auf die 
Feigheit des Kleonymos angespielt, der sich gern vor dem Kriegsdienst drücke.51 I n 
den <Wolken> (Große Dionysien 423) w i r d dann 353 Kleonymos direkt als τον ρίψ-
ασπιν bezeichnet.52 I n den <Wespen> (Lenaien 422) w i r d an drei Stellen der ρίψ-
ασπις Kleonymos geschmäht: 15 ff.; 590ff.; 822ff.53 Der erbittertste Angr i f f folgt 
dann im <Frieden> (Große Dionysien 421). Nachdem Kleonymos 670 ff. ironisch als 
größter Freund der Friedensgöttin bezeichnet w i r d , wei l er eben in der Schlacht ein 
Feigling ist und stets seinen Schild fortgeworfen hat, w i r d dann 1295 ff. sein Sohn 

eingeführt: ^ , , , , , , 
Tp. ποο μο ι το τοΟ Κλεωνυμου στ ι πα ίδ ιον; 

ασον πριν ε ΐσ ιένα ι τ ι · σύ γαρ εδ ο ίδ ' ο τ ι 
ού πράγματ' άσει . σώφρονος γαρ εΐ πατρός. 

Πα. άσπίδι μεν Σαίων τις άγάλλετα ι , ην παρά θάμνω 
έντος άμώμητον κάλλιπον ούκ έθέλων. 

Τρ. είπε μο ι ώ πόσθων, ές τον σαυτοϋ πατέρ' άδεις; 
Πα. ψυχήν δ' έξεσάωσα - Τρ. κατήσχυνας δε τοκηας. 

αλλ ' είσίωμεν. ευ γαρ οΐδ ' έγώ σαφώς 
ο τ ι ταΟθ' οσ' ήσας ά ρ τ ι περί της άσπίδος 
ού μη 'πιλάθη ποτ' ων εκείνου τού πατρός. 

50 Vgl . Η . SWOBODA, Kleonymos Nr. 1, RE 11,1922, 729 f. 
51 Aristophanes spielt damit auf die γραφή άστρατείας an; vgl. W. RIBBECK, Die Ritter des 

Aristophanes, 1867, 301. 
52 Vgl. K . J .DOVER, Aristophanes. Clouds, 1968, 147f. 
53 Vgl . D. Μ . MACDOWELL, Aristophanes. Wasps, 1971,213. 
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Aristophanes läßt also den Sohn des Kleonymos das bekannte Gedicht des Arch i lo -
chos singen - ein theatralisch überaus wirksamer Einfall - und prophezeit ihm das 
gleiche Schicksal wie sein Vater (1302 ff . ) . Als Friedensfreund) aber w i r d er immer­
hin zum Festmahl eingeladen.54 Eine größere Perfidie läßt sich kaum denken. Die 
Angriffe in den <Vögeln> (Große Dionysien 414), der nächsten nach dem <Frieden> 
erhaltenen Komödie des Aristophanes, sind dagegen blaß und konventionell. Es 
w i r d an den «schildlosen» Kleonymos erinnert (290; 1474ff.). 

Auch Eupolis hat in einer unbekannten Komödie den Kleonymos als ρίψασπις 
bezeichnet.55 

Kleonymos war also offenbar ein stadtbekannter ρίψασπις, und es erhebt sich die 
Frage, was es mit diesem V o r w u r f auf sich hat. 426/25 erscheint Kleonymos als A n ­
tragsteller in zwei Dekreten, die Probleme des Seebundes regeln; einmal Me tho­
ne,56 zum anderen Tributfragen5 7 betreffend. Beide Dekrete behandeln schwierige 
Finanzfragen, die Sachverstand und Kenntnisse der Verhältnisse i m Seebund vor­
aussetzen. Sie haben nicht den geringsten agitatorischen Anstrich. Kleonymos war 
also Fachmann für Finanzfragen im Seebund. Er gehörte mithin zu denjenigen Po­
li t ikern um Kleon, die nach der Krise des Seebundes 428/27 (Abfall und Rückge­
winnung Mytilenes) sich um eine Reform des Seebundes bemühten, und die in die­
sen Jahren maßgeblich die athenische Pol i t ik bestimmten. Es war vor allem Kleon, 
der nach dem Erfolg des Unternehmens in Pylos und der Gefangennahme von rund 
300 Spartiaten im August 425 sein ganzes Ansehen für eine durchgreifende Reform 
der Tributleistungen der Bundesgenossen einsetzte.58 Kleonymos und Kleon arbei­
teten also an demselben schwierigen Problem, und zwar w o h l gemeinsam.59 Diese 
Frage eignete sich nicht für eine Polemik in der Komödie . W e m , wie Aristophanes, 
die ganze Richtung dieser Pol i t ik nicht paßte, der mußte andere Angriffspunkte ge­
gen die diese Pol i t ik vorantreibenden Politiker suchen. U n d da kam der Fall der 
ριψασπία des Kleonymos gerade zur rechten Zeit. 

54 Vgl . E . W O L F , Griechisches Rechtsdenken III1,1954, 261 f. 
55 C. AUSTIN, Comicorum Graecorum Fragmenta in Papyris reperta, 1973, Nr. 100 (Pap. 

Oxy. 1087). 
56 R.MEIGGS - D.LEWIS, A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the 

Fifth Century B. C., 1969, Nr. 65 ( = IG I 2 57 ; A T L D 3-6) mit Kommentar und Literatur. Die 
Inschrift enthält eine Reihe von Dekreten zugunsten von Methone. Im zweiten Dekret 
(1. Prytanie 426/25) erscheint Kleonymos als Antragsteller. 

57 MEIGGS-LEWIS a.O. Nr. 68 ( = IG I 2 65; A T L D 8) mit Kommentar und Literatur. Die 
Inschrift enthält zwei Dekrete zur Neuregelung der Tributablieferung. Das erste Dekret ist 
sicher, das zweite möglicherweise von Kleonymos beantragt. MEIGGS-LEWIS a.O. 188 vermu­
ten ansprechend, daß Kleonymos 426/25 Mitglied der Boule war und daß dieses Dekret in 
die 2. Prytanie zu datieren ist. Vgl . auch R. MEIGGS, The Athenian Empire, 1972, 323. 

58 Zur Reform vgl. MEIGGS a.O. 324ff. 
59 Aristophanes greift jedenfalls beide Politiker in den < Wespen» 590 ff. in gleicher 

Weise an. 

\ 



Der Schild des A rcbilochos 269 

Die Vermutung von G. G I L B E R T , 6 0 daß Kleonymos seinen Schild in der unglückli­
chen Schlacht bei Del ion (Herbst 424) verloren habe, hat viel für sich. Erst in den 
<Wolken> (Große Dionysien 423) erscheint Kleonymos als ρίψασπις, in den <Rit-
tern> (Lenaien 424) hingegen nur als jemand, der sich gern vor dem Kriegsdienst 
drückt. Das fragliche und für Kleonymos so folgenschwere Ereignis muß sich also 
im Sommer oder Herbst 424 ereignet haben; und da bleibt eigentlich nur der miß­
lungene Angr i f f der attischen Phalanx auf Boiotien mit dem Ergebnis der vernich­
tenden Niederlage bei Delion.6 1 

Die Angriffe des Aristophanes waren erfolgreich. Kleonymos scheidet praktisch 
aus der Poli t ik Athens aus. Sein Name w i r d in politischem Zusammenhang für ein 
Jahrzehnt nicht mehr erwähnt. Die sich in der Gehässigkeit und W u c h t bis zum 
<Frieden> von 421 steigernden Angriffe des Aristophanes zeigen aber, daß er infor­
mell weiter Einfluß besaß und als Exponent Kleon'scher Pol i t ik galt. Vielleicht hat 
er sich auch - vergeblich - um eine Fortsetzung seiner Karriere bemüht. 

W a r u m hat Kleonymos den Aristophanes nicht gerichtlich verfolgt? Eine Klage 
wäre möglich gewesen nach der κακηγορίας δ ίκη , wonach unter anderem der un­
berechtigte V o r w u r f des άποβεβληκέναι την ασπίδα bei staatlichen Festen strafbar 
war.62 Die Problematik lag eben darin, daß nur der unberechtigte V o r w u r f strafbar 
war. Kleonymos konnte also schwerlich eine Klage wegen Verleumdung gegen A r i ­
stophanes einreichen, ohne Gefahr zu laufen, daß Aristophanes, dem ja die M ö g ­
lichkeit des Wahrheitsbeweises offenstand, nicht nur freigesprochen, sondern die 
Tatsache der ριψασπία obendrein gerichtlich festgestellt wurde. 

W a r u m hat umgekehrt kein attischer Stratege von 424 gegen Kleonymos eine 
Klage wegen άποβεβληκέναι την ασπίδα eingebracht, wie es seine Pflicht gewesen 
wäre, wenn ein solches Vergehen vorlag?63 Dies ist verständlich angesichts der po l i ­
tisch schwachen Stellung der athenischen Strategen im peloponnesischen Krieg. Es 
erschien wahrscheinlich einfach zu riskant, eine Klage gegen einen bekannten Pol i ­
t iker einzureichen, der mit dem führenden Demagogen Kleon im Bunde war. Daß 
eine solche Klage gegen ihn nicht erhoben wurde, ergibt sich nicht nur aus dem 
Schweigen der Komödie , sondern vor allem aus seiner späteren politischen W i r k ­
samkeit: Eine Verurtei lung hätte die At imie und damit den Entzug der politischen 
Rechte zur Folge gehabt. Umgekehrt hätte ein Freispruch für Kleonymos die M ö g ­
lichkeit eröffnet, nun mit Erfolg gegen Aristophanes vorzugehen. 

Für Kleonymos bestand mithin eine mißliche Situation. Er war den Angriffen des 

60 Beiträge zur Inneren Geschichte Athens im Zeitalter des peloponnesischen Krieges, 
1877,259. 

61 Die Zahl der athenischen Hopliten bei Delion lag bei etwa 7000 ; davon fielen rund 1000 
im Kampf; vgl. D. KAGAN, The Archidamian War, 1974, 281 ff. 

62 Plut. Solon 21 ; Lys. 10 § 6-12 = RUSCHENBUSCH, ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟΜΟΙ F. 32 a; 32b; vgl. 
ders., Untersuchungen ..., 16 ff.; 24 ff. mit Anm.71. 

63 Vgl. o. S.264f.;RUSCHENBUSCH,Untersuchungen ..., 16ff. 
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Aristophanes, die seine Karriere zerstörten, schutzlos ausgesetzt, ohne die M ö g ­
lichkeit zu haben, sich mit Aussicht auf Erfolg wehren zu können. N u r noch einmal 
erscheint Kleonymos in der athenischen Poli t ik. A u f seinen Antrag wurde im Som­
mer 415 eine Belohnung von 1000 Drachmen für Anzeigen im Zusammenhang mit 
dem Hermenfrevel ausgesetzt; eine offenbar zu geringe Summe, die dann auf A n ­
trag des Peisander auf 10000 Drachman erhöht wurde.64 Kleonymos w i r d nicht 
weiter in den Quellen erwähnt. 

M i t einer Beleidigungsklage (κακηγορίας γραφή)65 haben w i r es im Falle der 
Rede des Lysias gegen Theomnestos zu tun.66 Der Gegenstand der Klage ist der 
V o r w u r f des namentlich nicht genannten Sprechers, ihn in einem früheren Prozeß 
der Ermordung seines Vaters bezichtigt zu haben, - ein Del ik t , das Theomnestos 
eingesteht. Interessant und von Belang in unserem Zusammenhang ist die Vorge­
schichte des Prozesses. Theomnestos, ein offenbar junger und angehender, sonst 
unbekannter, Politiker, war von einem gewissen Lysitheos angeklagt, daß er vor der 
Volksversammlung auftrete, obwohl er doch dieses Recht wegen Feigheit vor dem 
Feind verwirkt habe, da er in der Schlacht seinen Schild weggeworfen habe; 10 § 1 : 
δτε Λυσίθεος Θεόμνηστον είσήγγελλε τ α οπλα άποβεβληκότα, ούκ εξόν αύτω, 
δημηγορεΐν.67 Der Sprecher selbst und ein gewisser Dionysios sagten als Zeugen 
aus. I m Verfahren wurde Theomnestos freilich freigesprochen68 und klagte nun sei­
nerseits gegen den Zeugen Dionysios wegen falschen Zeugnisses; und Dionysios 
wurde auch verurteilt.69 I m Prozeß des Lysitheos hatte Theomnestos nun aber den 
Sprecher des Vatermordes geziehen, und diese Beleidigung ist Gegenstand des ge­
genwärtigen Prozesses. 

Theomnestos genügte also der Freispruch von der Anklage allein nicht. Er ging 
vielmehr energisch zum Gegenangriff über. Dies ist zum einen psychologisch ohne 
weiteres verständlich, zum anderen w i r d man darüberhinaus annehmen dürfen, 
daß Theomnestos mit der angestrebten und auch erreichten Verurtei lung des fal­
schen Zeugen Dionysios einen politischen Gegner treffen woll te . Auch gegen ihn 

64 Andok. 1, 27. 
65 Vgl. RUSCHENBUSCH, Untersuchungen ..., 24 ff. mit Anm. 71. 
66 Vgl . A. MODRZE, Theomnestos Nr. 1, RE 5A, 1934,2034 f. ; F. BLASS, Die attische Bered­

samkeit l 2 , 1887, 601 ff.; L.GERNET, Lysias. Discours 1, 1959, 139ff. 
67 Vgl. 10 § 1-3; aus §25 geht hervor, daß es sich wohl um die Schlacht von Korinth 394 

handelt; vgl. BLASS a.O. 602; GERNET a.O. 150 Anm. 1. 
68 § 3 und 22. Die Frage, ob es sich um ein Eisangelieverfahren handelt (so BLASS a. 0.601), 

ist strittig. GERNET a.O. 144 schreibt in §1 έπήγγελλε statt είσήγγελλε. Daraus folgert 
M . H . H A N S E N , Eisangelia. The Sovereignty of the People's Court in Athens in the Fourth 
Century B.C., 1975, 67 Anm. 8, daß es sich bei dem Prozeß des Theomnestos um ein Verfah­
ren nach der δοκιμασία των ρητόρων gehandelt habe. Vgl. dazu auch die Auseinanderset­
zung zwischen P. J. RHODES, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ in Athens, JHS 99,1979,103 ff. und HANSEN, Eis­
angelia in Athens: A Reply, JHS 100, 1980, 89 ff. mit ausführlicher Diskussion des Problems. 

69 §30. 
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war der Prozeß ja aus politischen Gründen angestrengt worden, um ihm nämlich 
sein Rederecht vor der Volkversammlung zu nehmen. W . K. PRITCHETT 7 0 t r i ff t den 
Kern der Sache, wenn er folgert: «We conclude from this case that dereliction in 
one's mili tary duty was a serious business and that politicians thought i t w o r t h while 
to t ry to injure an opponent's reputation by such charges.» 

Freilich war dem Theomnestos in der <Hitze des Prozesses> gegen ihn7 1 der Feh­
ler unterlaufen, einen Zeugen zu beleidigen, so daß dieser nun seinerseits einen Pro­
zeß gegen Theomnestos anstrengen konnte, in dem er nun nach der Methode t e m ­
per aliquid haeret> weidlich an den ρίψασπις erinnert, z. B. § 24 f. :72 Έ ν ή τίς ούκ αν 
έλεήσειε Διονύσιον, το ιαύτη μέν συμφορά περιπεπτωκότα, άνδρα δέ άριστον έν 
τοις κινδύνοις γεγενημένον, άπιόντα δέ άπο του δ ικαστηρίου [ κ α ι ] λέγοντα ο τ ι 
δυστυχεστάτην έκείνην εϊημεν στρατείαν έστρατευμένοι , έν η πολλοί μέν ήμων 
άπέθανον, ο ι δέ σώσαντες τ α οπλα υπό των άποβαλόντων ψευδομαρτυριών 
έαλώκασι . 

Rederecht in der Volksversammlung und άποβεβληκέναι την ασπίδα sind auf 
das engste verbunden in einem Fragment der Mit t le ren Komödie ; Nikostratos 
fr .29: 7 3 

άρ' οισθ' ο τ ι (το) της πενίας δπλον 
παρρησία; ταύτην έάν τις άπολέση, 
την άσπίδ' άποβέβληκεν ούτος τού βίου. 

Die Freiheit der Rede ist die Waffe der Armen, d.h. das fundamentalste Bürgerrecht 
der Vielen, aber Schwachen.74 Dieses Recht zu verlieren, ist gleichbedeutend mit 
dem Verlust des Schildes. Zwar spricht der Vergleich n ich tvom Verlust des Schildes 
in der Schlacht, sondern vom «Schild des Lebens», der fortgeworfen w i r d , doch 
w i r d mit der Übernahme der offiziellen Terminologie für die ριψασπία deutlich, 
was gemeint ist. Die Freiheit der Rede ist <Waffe> des Bürgers im Zivilleben, vor al­
lem vor Gericht und in der Volksversammlung, w o diese <Waffe> ihn schützt. Eben­
so ist der Schild <Waffe> des Bürgers, die ihn schützt, und zwar in der Schlacht. Der 
Verlust des Schildes in der Schlacht hat den Verlust des Rederechts vor Volksver­
sammlung und Gericht zur Folge. Ebenso gut kann ein politischer Vorgang, ζ. Β. 
ein oligarchischer Staatsstreich, den Bürger der Freiheit der Rede berauben. Diese 

70 a. 0.2,234. 
71 Das wird von Theomnestos selbst als Entschuldigung vorgebracht; § 30. 
72 Ferner§l;9f.;12;21;29f. 
73 J. M . EDMONDS, The Fragments of the Attic Comedy 2, 1959, 40. Vgl. A. W I L H E L M , Ur­

kunden dramatischer Aufführungen in Athen, 1906,132 f. ; A. KÖRTE, Nikostratos Nr. 20, RE 
17, 1936,545. 

74 Vgl. K. RAAFLAUB, Des freien Bürgers Recht der freien Rede, Studien zur aritikenSozial-
geschichte (Festschrift F. VITTINGHOFF), 1980, 7 ff.; besonders 11; 18 ff. zum Begriff der Par-
rhesia. Zu Recht sieht RAAFLAUB a. O. 38. in der Parrhesia ein «Schlüsselwort für die Freiheit 
des Bürgers in der Demokratie». 
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Verknüpfung von παρρησία und άποβεβληκέναι την ασπίδα unterstreicht auf das 
deutlichste die Bedeutung der ριψασπία in der öffentlichen Meinung und pol i t i ­
schen Diskussion und verleiht diesem Problem gerade in dieser Gleichsetzung eine 
dramatische Schärfe, die schwerlich allein auf das Kon to des Komödiendichters 
geht. 

I m klassischen Athen gehörte also, so dürfen w i r in einem ersten Fazit zusam­
menfassen, der V o r w u r f des άποβεβληκέναι την ασπίδα zu den schwersten V o r ­
würfen überhaupt. Er konnte im politischen Al l tag eine gewichtige Rolle spielen 
und Karrieren von Poli t ikern ernstlich beeinträchtigen. Es war möglich, ihn in der 
politischen Auseinandersetzung als Waffe gegen den Gegner zu benutzen. Die Fol­
gen waren in jedem Fall gravierend für den Betroffenen, gleich ob der V o r w u r f be­
rechtigt war oder nicht. Der Verlust fundamentaler Bürgerrechte für den verurteil­
ten ρίψασπις war im öffentlichen Bewußtsein verankert als das Schlimmste, was ei­
nem Bürger passieren konnte. Unter allen Übeln, die man auf den Feind herabwün­
schen konnte, rangierte die ριψασπία gleich nach dem T o d an zweiter Stelle. Es 
kann kein Zweifel daran bestehen, daß der Schildverlust in der Schlacht nicht nur 
als ein kardinales Vergehen geahndet, sondern auch allgemein als solches empfun­
den wurde. Ein ρίψασπις war aus der Gemeinschaft der Bürger ausgeschlossen. 

Es ist kein Wunder, daß in dieser Zeit Archilochos seinen schärfsten Kr i t ike r in 
Athen fand, nämlich Krit ias; fr. 44 (Aelian. var. hist. 10,13) :75 Α ι τ ι ά τ α ι Κ . Ά ρ χ ί λ ο -
χον ό τ ι κ ά κ ι σ τ α εαυτόν είπεν προς δε τούτοις, ή δ' ος, οϋτε ο τ ι μοιχός ην, ή ι -
δειμεν άν, εί μή παρ' αύτοο μαθόντες, οϋτε ο τ ι λάγνος κ α ι υβριστής, κ α ι το ε τ ι 
τούτων α'ίσχιστον, ο τ ι την ασπίδα άπέβαλεν. ούκ αγαθός άρα ήν ò 'Αρχίλοχος 
μάρτυς έαυτωι το ιούτον κλέος άπολιπών κ α ι το ιαύτην έαυτωι φήμην. Das 
Schimpflichste, was Kritias dem Archilochos neben seiner Herkunf t und einem un­
sittlichen Leben vorwirf t , ist: ο τ ι την ασπίδα άπέβαλεν. Der Schlüssel zum Ver­
ständnis der K r i t i k des Kritias7 6 liegt im Eingangs- und Schlußsatz des Zitates bei 
Ael ian: ο τ ι κ ά κ ι σ τ α εαυτόν εΐπεν; und: ούκ αγαθός άρα ήν ò 'Αρχίλοχος μάρτυς 
έαυτωι το ιούτον κλέος άπολιπών κ α ι το ιαύτην έαυτωι φήμην. Archilochos hat 
also nach Meinung des Kritias selbst über sich das Schlechteste verbreitet und war 

75 H . DIELS - W. KRANZ, Die Fragmente der Vorsokratiker 1, 195210, 396; vgl. 
W . K . C . GUTHRIE, A History of Greek Philosophy 3, 1969, 298 ff. 

76 Vgl. Α. VON BtuMENTHAL, Die Wertschätzung des Archilochos im Alternarne, 1922, 5 ff. ; 
M . T R E U , Archilochos, 1959, 156f.; LESKY a.O. 135; GUTHRIE a.O. 3, 302; H . D . R A N K I N , 

ΜΟΙΧΟΣ, ΛΑΓΝβΣ Κ Α Ι ΥΒΡΙΣΤΗΣ. Critias and His Judgement of Archilochus, Grazer 
Beiträge 3, 1975, 323 f.; DERS., Archilochus of Paros, 1977, 4f.; 11 ff. Die Literatur behandelt 
das Fragment im Hinblick auf den Schildverlust freilich wenig förderlich. Anstatt nach dem 
zeitgenössischen Hintergrund und der Ursache der Kritik des Kritias zu fragen, wird allen 
Ernstes die <Berechtigung> der Kritik erörtert, so vor allem bei TREU a. O. 156: «... wäre es 
verlockend, Punkt für Punkt dieser Anklage genauer zu prüfen. Man fände dabei das eine un­
vollständig wiedergegeben, das andere entstellt, wie das für infame Verdächtigungen typisch 
war und ist.» RANKIN, Grazer Beiträge ..., 324 hält Teile der Kritik für berechtigt. 

\ 
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selbst der schlechteste Zeuge für sich und sein Leben. Das kann aber doch nur hei­
ßen, daß Kritias das Selbstzeugnis des Archilochos nicht verstanden hat, denn es 
kann ja nicht ernstlich davon die Rede sein, daß Archilochos sich in seinen Gedich­
ten selbst schmähen woll te . Es ist gerade die Unbefangenheit der Mi t te i lung vom 
Schildverlust, die Kritias nicht versteht und sich nicht anders deuten kann als das 
Bekenntnis einer geradezu ungeheuerlichen Ketzerei gegen die Gesetze und Re­
geln der Polis.77 Die Tatsache, daß in einer früheren und anderen Zeit der Schild­
verlust anders empfunden wurde als zur Zeit des Kritias, ist ihm unbekannt und 
verschließt ihm das Verständnis des Zeugnisses. Kritias kann darin nur eine ihm 
ebenso unverständliche wie geschmacklos erscheinende Selbstbezichtigung sehen: 
το α'ίσχιστον, was ein M a n n von sich sagen kann. 

Kritias sagt uns also nichts über Archilochos und seine Zeit,78 sondern bestätigt 
nur unser Urte i l über die Einstellung der Polis zum ρίψασπις. 

IV 
Ebenso heftig wie in Athen ist Archilochos angeblich auch in Sparta kritisiert wor ­
den. Unglücklicherweise ist die Überlieferung dazu, wie überhaupt zum Problem 
der ριψασπία, überwiegend anekdotischer Natur. 

Tyrtaios7 9 kennt den ρίψασπις nicht, w o h l aber die Flucht aus dem Kampf. U n d 
seine Lieder beschwören die Krieger, standzuhalten und nicht zu fliehen (Fr. 10—12 
W E S T ) . Flucht ist schmählich: 

Fr. 10,15-16 : ώ νέοι , άλλα μάχεσθε παρ' άλλήλο ισ ι μένοντες, 
μηδέ φυγής αισχρής άρχετε μηδέ φόβου. 

Fr. 11, 3: μηδ' ανδρών πληθύν δειμαίνετε, μηδέ φεβεΐσθε. 

14 : τρεσσάντων δ' ανδρών πασ' άπόλωλ' αρετή. 

Zeile 15-22 beschreiben die möglichen Folgen der Flucht, nämlich die V e r w u n ­
dung im Rücken.80 

77 Wenn LESKY a. O. 135 meint, der «radikale Junker» Kritias habe sich über die Verlet­
zung des «adligen Standesempfindens» empört, so trifft das vielleicht für die Unbefangenheit 
zu, mit der Archilochos über seine Herkunft spricht, nicht aber für den Schildverlust. Der ver­
letzt vielmehr das Ethos der Polis. 

78 Ebensowenig sagt Aristophanes mit seinem Zitat des Saierliedes (o. S. 267 f. etwas über 
Archilochos aus. Er will damit vielmehr Kleonymos treffen. 

79 Die Literatur zu Tyrtaios ist uferlos. Vgl. C. PRATO, Tyrtaeus, 1968, 81 ff.; E. N . T I G E R -
STEDT, The Legend of Sparta in Classical Antiquity 1, 1965, 44 ff. ; dazu die ergänzenden Lite­
raturhinweise bei P. CARTLEDGE, Hoplites and Heroes, JHS 97, 1977, 26 Anm. 107. 

80 Zeile 17-20 : άργαλέον γαρ δπισθε μετάφρενόν έστι δαίζειν 
άνδρας φεύγοντος δηίωι έν πολέμωι : 

αισχρός δ' εστί νέκυς κατακείμενος έν κονίηισι 
νωτον οπισθ' αίχμηι δουρος έληλαμένος. 

Auf die gleiche Gefahr weist Diomedes den fliehenden Odysseus hin, Θ 93 ff. ; o. S. 255. 
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Fr. 12,17: αισχρής δέ φυγής. 

Der Schild soll in vorderster Linie in geschlossener Reihe als Schutz getragen wer­
den; er deckt den Krieger. 

Fr. 11, 4 : ίθύς δ' ές προμάχους άσπίδ' άνήρ έχέτω.81 

D e m Schild kommt jedoch keine herausgehobene Bedeutung zu ; und der Schild­
verlust ist entweder unbekannt oder w i r d nicht als besonderes Zeichen der Flucht 
vermerkt. 

Flucht war auch im Epos nicht ehrenvoll, freilich folgenlos für den adligen Kr ie ­
ger. Auch Tyrtaios erwähnt keine konkreten Folgen für den Fliehenden. Fr. 11, 14 
spricht vom Verlust der αρετή .m Das meint nicht die At imie und ist auch wenig kon­
kret i m Vergleich zu dem, was in klassischer Zeit den ρίψασπις in Sparta erwartete. 
Gemeint ist hier vielmehr, daß die τρέσσαντες, also diejenigen, die vor dem Feind 
«zittern», sich selbst und damit ihren Wer t aufgeben. Die Gedichte des Tyrtaios sind 
beschwörende Appelle, die nicht mit Sanktionen drohen für den Fall, daß dem A p ­
pell nicht gefolgt w i r d , - eben weil es zur Zeit des Tyrtaios in Sparta konkrete Sank­
tionen im Sinne rechtlicher Folgen für den ρίψασπις noch nicht gab. 

Das spartanische Recht der klassischen Zeit sah für Feigheit vor dem Feind die 
At imie als Strafe vor, d. h. in Sparta das Verbot der Ämterbekleidung und überhaupt 
den Ausschluß aus dem öffentlichen Leben83 mit der Folge einer empfindlichen 
Schmälerung des Bürgerrechts, was in Sparta - anders als offenbar in Athen - bis zu 
einem förmlichen sozialen Boykot t des Betreffenden gesteigert wurde.84 Der Feig­
ling war ehrlos im wahrsten Sinne des Wortes. Zwei Dinge waren ganz besonders 
verwerflich: den K ö n i g im Stich zu lassen und den Schild zu verlieren. Isokrates 
spricht, freilich in spätklassischer Zeit und in besonderem politischen Zusammen­
hang, davon, daß es die größte Schande war, den K ö n i g in der Schlacht im Stich zu 

81 Vgl. auch Zeile 23 f. und 31 ff. Die Beschreibung des Schildes in Zeile 23 f. als manndek-
kend wirft das Problem auf, um was für einen Schild es sich bei Tyrtaios handelt bzw. wie die­
se Beschreibung zu verstehen ist, denn weder der homerische Rundschild (vgl. BORCHARDT 
a. O. 1 ff.) noch der Hoplitenschild sind manndeckend; vgl. H . L. LORIMER, The Hoplite Pha­
lanx with Special References to the Poems of Archilochus and Tyrtaeus, BSA 43, 1947, 
122 ff.; A. SNODGRASS, Early Greek Armour and Weapons, 1964, 181 ff. Das Problem wird 
weiter kompliziert durch Fr. 10, 22-26 : wenn der Schild wirklich manndeckend ist, kann der 
Träger nicht an der Scham verwundet werden; vgl. R.NIERHAUS, Eine frühgriechische 
Kampfform, Jdl 53, 1938, 90 ff.; K. FITTSCHEN, Untersuchungen zum Beginn der Sagendar­
stellungen bei den Griechen, 1969, 33 ff. In der Beschreibung des Tyrtaios steckt eine Schwie­
rigkeit, die auch durch neuere Erklärungsversuche (z. B. LATACZ a. O. 232 ff.) keineswegs be­
reinigt ist. Das Problem muß hier offen bleiben; vgl. o. Anm. 16. 

82 Vgl. FRÄNKELa.O. 174ff.; LATACZ a.O. 155 f.; 196 Anm. 90. 
83 Thuk. 5, 34. Vgl. BusoLT-SwoBODAa. O. 2, 659; KAHRSTEDTa.O. 44; PRiTCHETra.O. 

2,243. 
84 Vgl. BusoLT-SwoBODAa.O. 2, 659 mit Anm. 3. 
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lassen; 8, 143:85 'Υπέρ εκείνων δ' o i μη τολμωντες έν ταΐς μάχαις άποθνήσκειν 
ατ ιμότερο ι γ ί γ ν ο ν τ α ι των τάς τάξεις λειπόντων κ α ι τάς ασπίδας άποβαλλόντων. 
Leider gibt Isokrates nicht an, welche konkreten Folgen die ατ ιμότερο ι erwarteten. 

I m peloponnesischen Kr ieg und w o h l überhaupt in klassischer Zeit war die ριψ-
ασπία ein in gleicher Weise ehrloses Vergehen, das mit dem Tode bestraft wurde.86 

425 war Brasidas Trierarch und tat sich beim Angr i f f auf die athenischen Befesti­
gungen in Pylos rühmlich hervor. Er ging mit seinem Schiff rücksichtslos zum A n ­
grif f vor, tötete zahlreiche Feinde und wurde selbst durch feindliche Geschosse 
schwer verwundet; D i o d . 12, 62, 4: τέλος δέ δ ια των τραυμάτων α ίματος έκχυθέν-
τος πολλοΟ, κ α ι δια τοΟτο λιποψυχήσαντος αύτοϋ, ό μέν βραχίων προέπεσεν έκ 
της νεώς, ή δ' ασπίς περιρρυεϊσα κ α ι πεσοϋσα εις την θάλατταν υποχείριος έγένε-
το τοις πολεμίοις.87 Anschließend wurde er selbst halbtot vom Schiff getragen.88 

Dieser Schildverlust war nicht zu beanstanden. Brasidas hatte am tapfersten von al­
len gekämpft und den Schild als Folge der Verwundung durch den Feind, d.h. 
durch eine vis maior, verloren; also gerade nicht wegen Feigheit, sondern wegen 
ganz besonderer Tapferkeit. I m Gegensatz zu ihm wurden jedoch sonst Krieger, 
die im Kampf den Schild verloren hatten, als Feiglinge mit dem Tode bestraft.89 

Die herausragende Bedeutung, die der ριψασπία als Zeichen der Feigheit im öf­
fentlichen Bewußtsein in Sparta zukam, w i r d durch die zahlreichen Anekdoten, 
Aussprüche und Epigramme, die unter dem Namen des Plutarch in den <Apo-
phthegmata Laconica> überliefert sind,90 unterstrichen. Der Wer t dieser A p o -
phthegmata ist freilich überaus begrenzt. Als historisch verbürgt dürfte schwerlich 
etwas davon gelten. Es ist also angebracht, diese Texte nicht allzusehr zu strapazie­
ren. Z u Recht bemerkt TiGERSTEDTa.0.18: «Of doubtful value as sources of Spar­
tan history, the Laconian apophthegms are thus of the greatest value o f the history 
of the Spartan legend.» Immerhin geben sie Auskunft über bestimmte Wertvorstel­
lungen der Spartaner in klassischer Zeit. 

In 239B finden w i r die berühmte K r i t i k an Archilochos:9 1 Ά ρ χ ί λ ο χ ο ν τον 

85 Ebenso 5, 80 und ep. 2, 6. 
86 Von KAHRSTEDT a. O. 44 ohne Grund bezweifelt. 
87 Vgl. auchThuk. 4, 11. 
88 Vgl. G. BUSOLT, Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaeroneia 3, 1904, 1092. 
89 Die 300 Spartiaten, die im August 425 auf Sphakteria kapituliert und ihre Waffen nie­

dergelegt hatten, wurden später, als sie nach dem Friedensschluß von 421 nach Sparta zu­
rückkehrten, mit einer zeitweiligen Atimie belegt; Thuk. 5, 34; vgl. auch o. Anm.21. Also 
nicht nur Feigheit in der Schlacht, sondern auch der Verlust der Waffen durch die Kapitula­
tion war strafbar. 

90 Moralia208A-242D. Vgl. K.ZIEGLER, Plutarchos von Chaeronea, 19642,228ff.( = RE 
21, 1951, 865 ff.); 228: «Von einer Urheberschaft Plutarchs - in dem Sinne, daß er diese Ma­
terialien für den Zweck der Veröffentlichung so zusammengeschrieben oder gar selbst veröf­
fentlicht hätte - kann keine Rede sein». TIGERSTEDT a.O. 2, 1974, 16ff.; 298f. Anm.4; 23f. 
zur Datierung. 

91 Vgl . Val. Max. 6, 3 ext. 1, der dasselbe berichtet; TIGERSTEDT a. O. 2, 90. 
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ποιητήν έν Λ α κ ε δ α ί μ ο ν ι γενόμενον αυτής ώρας έδιωξαν, δ ι ό τ ι έπέγνωσαν αυτόν 
πεποιηκότα ώς κρε ϊττόν έστιν άποβαλεΐν τ α όπλα ή άποθανεϊν. Es folgt der Text 
des Saierliedes. Die K r i t i k ist legendär und steht auch, im Gegensatz zu Aristopha­
nes, in keinem aktuellen Zusammenhang. 

Sprüche über die ριψασπία von Spartanern sind verhältnismäßig selten.92 A m be­
kanntesten ist die A n t w o r t des Demaratos, 220A: Έρωτήσαντος δέ τίνος δ ια τ ί 
τους μεν τάς ασπίδας παρ' αύτοϊς άποβαλόντας άτ ιμοϋσι , τους δέ τ α κράνη κ α ι 
τους θώρακας ούκέτ ι , «οτι», εφη, «ταϋτα μέν έαυτων χάριν περιτίθενται , την δέ 
ασπίδα της κοινής τάξεως ένεκα». Dies ist die pointierteste Defini t ion der Funk­
t ion des Schildes. Er dient nicht wie die sonstigen Waffen dem persönlichen Schutz, 
sondern dem Schutz der Schlachtreihe, die ja eine Formation Schild an Schild dar­
stellt.93 

Zahlreich sind die Sprüche und Epigramme spartanischer Frauen an oder über 
ihre Söhne. Sie lassen sich, soweit sie den Kr ieg betreffen, in drei Kategorien ord­
nen : Die spartanische Mut te r ermahnt ihren Sohn, tapfer zu sein und den Schild zu 
wahren ;94 oder sie tötet den feigen Sohn bzw. verflucht sein Andenken ;95 oder sie ist 
stolz auf den <Heldentod> ihres Sohnes.96 A m berühmtesten ist der schon in der A n ­
tike diskutierte Ausspruch einer Mut ter , 24IF: 9 7 "Αλλη προσαναδιδοΟσα τω παιδί 
την ασπίδα κ α ι παρακελευομένη, «τέκνον», εφη, «ή τάν ή έπί τας». 

Die besondere literarische Form der Apophthegmata, ihre Zuspitzung auf eine 
kluge und ideale A n t w o r t auf eine natürliche Frage oder in einer speziellen Situa­
t ion , w i l l eine Wertvorstellung und eine Lebenshaltung, nicht ein historisches Fak­
tum charakterisieren. Doch es kann in unserem Zusammenhang kein Zweifel daran 
bestehen, daß in Sparta - ganz unabhängig von den Sprüchen heldenmüt igen 
Müt te r - der ρίψασπις wie überhaupt der Feigling in der Schlacht härter bestraft 
wurde als in Athen. Wenigstens im peloponnesischen Kr ieg traf den ρίψασπις die 

92 219C: Brasidas; 234F-235A = Anth. Pal.7, 229: Dioskorides fürThrasybulos; 220A: 
Demaratos. 

93 Vgl. auch u.S. 279 mit Anm. 107 und 108. Plutarch hat den Kern dieser Antwort in seiner 
Vita des Pelopidas aufgegriffen, ihr freilich einen ganz unspartanischen Sinn verliehen ; 1,10: 
οι δέ των 'Ελλήνων νομοθέται τον ρίψασπιν κολάζουσιν, ού τον ξίφος ουδέ λόγχη ν προέμε-
νον, διδάσκοντες δτι του μη παθεΐν κακώς πρότερον ή τοϋ ποιήσαι τους πολεμίους έκάστω 
μέλειν προσήκει, μάλιστα δ' άρχοντι πόλεως ή στρατεύματος. Der Schild dient hier dem 
Selbstschutz des einzelnen Kriegers, dem zur Vorsicht im Kampf geraten wird. Plutarch er­
mahnt insbesondere den Feldherrn und Staatsführer, sein Leben zu schonen und es nicht 
leichtfertig in der Schlacht aufs Spiel zu setzen (1 ff.). 

94 241F. 
95 240F; 241A ( - Anth. Pal. 7, 433) - 241B; vgl. auch Anth. Pal. 7, 230; 531 ; 9, 61 ; 397; 

447. 
96 241C;242A-B. 
9? Vgl. TIGERSTEDT a.O. 2, 18; CARTELEDGE a. O. 13. Zur antiken Diskussion vgl. die 

Nachweise bei W. NACHSTAEDT-W. SIEVEKING-J. B. TITCHENER, Plutarchi Moralia 2, 1971, 
221. 

\ 
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Todesstrafe; und sonst neben der At imie der Ausschluß aus der Gemeinschaft der 
Bürger durch sozialen Boykott . Einen Kleonymos hätte der spartanische Staat 
schwerlich geduldet. 

V 

Die grundsätzlich verschiedene Einstellung einerseits des Epos und andererseits der 
klassischen Polis zum Problem der Feigheit und die besondere Rolle der ριψασπία 
in der Polis bedürfen der Erklärung. Sie findet sich weniger, oder jedenfalls nicht 
primär, in der unterschiedlichen Kampftaktik,9 8 sondern zunächst einmal in der 
Verschiedenheit der Kampfziele. Die aber ergeben sich aus den Werturteilen und 
den gesellschaftlichen Normen und Bedingungen der jeweiligen Zeit. 

Die We l t des Epos ist die archaische Adelswelt. Die Kampfziele der epischen 
Helden sind egoistisch; sie wollen Beute machen, also ihren Besitz, ihren Ruhm, 
kurz : ihr Sozialprestige vermehren. Was der Adlige, allein oder in einer Gruppe mit 
anderen Adligen, im Krieg erwirbt oder zugeteilt bekommt, gehört ihm persönlich. 
Erwerb durch Kr ieg ist also persönlicher Erwerb, nicht Erwerb für eine Gemein­
schaft. Beutestreitigkeiten der griechischen Führer untereinander im Anfang der 
Ilias lösen die Handlung des ganzen Epos aus. Die Güter, die der Adlige erwirbt, 
sind dementsprechend Güter, die er als Einzelner auch besitzen kann: im Krieg in 
der Fremde oder zur See (Seeraub)99 Güter, die er auf seinem Schiff nach Hause 
transportieren kann; im Krieg in der Nachbarschaft vor allem die Frauen und die 
Herde, die er wegführen, oder das Land des Nachbarn, das er seinem Besitz einver­
leiben kann. Dabei ist es nicht zufällig, daß der Kampf in epischer Zeit überwiegend 
Kampf in der Fremde ist.100 Die Griechen verlassen nach der Zerstörung Trojas 
beutebeladen die zerstörte Stätte, niemand kommt auf die Idee, das fern von der 
Heimat liegende Land in Besitz zu nehmen. Der Adelskampf geht also um persönli­
che oder um Gruppenziele. Konsequenterweise ist denn auch jede Form der per­
sönlichen Kampfesweise gestattet. Alles, was das Ziel , d .h. den Sieg und die Beute 
sichert, ist erlaubt und geschieht. Das Ansehen und der Ruhm des Adligen bemessen 
sich nach dem Erfolg, danach, wieviel Beute er erwerben kann. Achi l l prahlt mit sei-

98 Es mag genügen, hier festzustellen, daß die adlige Kampftaktik jedenfalls nicht die Tak­
tik der Hoplitenpolis ist. Das Problem ist neuerdings von LATACZ a. O. passim in einer Weise 
erneut aufgeworfen worden, die die Dinge vielfach auf den Kopf stellt; vgl. einstweilen L E I M ­
BACH a.O. 418 ff. 

99 Vgl . etwa γ 71 ff.; Thuk. 1, 5. Das wird auch durch die Vasenmalerei der Zeit bestätigt; 
vgl. G. AHLBERG, Fighting on Land and Sea in Greek Geometrie Art, 1971, passim; ein beson­
ders schönes Beispiel für den Beutekrieg in der Fremde bietet ein Krater in New York; A H L ­
BERG a.O. 27 ff. Fig. 29 f. 

100 Bekannte Ausnahmen für Nachbarschaftskriege sind etwa die Eroberung Messeniens 
durch Sparta im 8. Jahrhundert (vgl. F. KIECHLE, Messenische Studien, Diss. Erlangen 1957, 
53 ff.) oder Nestors Erzählung vom Krieg mit Elis, Λ 670 ff. 
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nen privaten Beutezügen in der Nachbarschaft von Tro ja : Er hat mehr Beute ge­
macht als Agamemnon (1325 f f . ) . 1 0 1 Die Tapferkeit des Adligen besteht im wesentli­
chen in seiner Stärke und der Geschicklichkeit, mit der er dieses Ziel erreichen kann. 
Wenn der Gegner die Oberhand gewinnt oder stärker ist, muß der Angreifer eben 
fliehen oder w i r d getötet. Das ist aber ausschließlich sein persönliches Problem, das 
seiner Familie,102 oder seiner Gruppe. Keine Gemeinschaft zieht ihn für sein Verha l ­
ten zur Rechenschaft. Beutekrieg benötigt keinen Rechtstitel,103 wenngleich das, 
wie etwa im Falle der Tochter des Chryses im Eingang der Ilias, schlimme Folgen 
haben kann. Der Kr ieg der Griechen gegen Tro ja ist auch kein Gemeinschafts-, 
sondern ein - besonders großes - Gruppenunternehmen, bei dem zahlreiche Adlige 
mit ihren Mannen einen Adligen, nämlich Agamemnon und sein Haus, unterstüt­
zen.104 Sie unterstützen seine Ziele nicht selbstlos, sie verbinden das Unternehmen 
vielmehr mit eigenen Zielen, die sie auch völ l ig unabhängig nebenher verfolgen. 

Die Flucht stellt also für den Adligen in archaischer Zeit kein prinzipielles Pro­
blem dar. Sie ist eine individuelle Angelegenheit und Sache seiner ganz persönlichen 
Entscheidung. 

Die Kampfziele der Hopl i ten in der Polis sind nicht egoistisch, sondern gemein­
schaftlich. Es geht nicht um Beute für Einzelne, jedenfalls nicht unmittelbar. Es geht 
in der Regel primär überhaupt nicht um Beute, sondern entweder um die Sicherung 
des Besitzes der Gemeinschaft oder um Erwerb von Besitz für die Gemeinschaft, 
vornehmlich um Land. Das heißt aber, daß der H o p l i t einem gemeinschaftlichen, 
eben <politischen> Interesse verpflichtet ist. Der Kr ieg der Polis bedarf daher auch 
des Rechtstitels, der alle Bürger bindet. Der Idee nach sind Poliskriege defensiver 
Natur , auch dort , w o sie in Wahrhei t agressiv sind. Es geht um die Durchsetzung 
des Rechts der Polis bzw. um die He i lung des wi rk l i ch oder vermeintlich verletzten 

101 Dieses <Recht> zu Beutezügen, das der Adel sich nimmt, kennt im Prinzip keine Gren­
zen. Im Einzelfall kann es freilich, wenn der Beutekrieg des Adligen sich z.B. gegen ein be­
freundetes Volk richtet, zu einem Zerwürfnis mit dem eigenen Volk kommen : π 425 ff. (in der 
Rede Penelopes gegen Antinoos). Im Fall des Raubes der Tochter des Chryses durch Aga­
memnon ist es indes nicht der Raub selbst, der Unheil über das Griechenheer bringt, sondern 
die Weigerung Agamemnons, die Tochter gegen reiches Lösegeld dem Vater zurückzuge­
ben. In der Praxis waren also der Freiheit des Adligen gewisse Grenzen gesetzt, die er zu be­
achten hatte. Sein Tun konnte verhängnisvolle Folgen dann für ihn haben, wenn sein Han­
deln das eigene Volk bzw. die Gruppe seiner Hetairoi schädigte. Hierin den Beginn 
der «Entwicklung zwischenstaatlicher Ordnungsvorstellungen» zu sehen, wie das K.W. 
WECWEI, Adel und Demos in der frühen Polis, Gymnsium 88, 1981, 13 tut, führt freilich zu 
weit. 

102 Vgl. etwa die Klage der Gemahlin Hektors, Andromache, 2 407 ff. 
103 Der Rechtstitel der Griechen unter Agamemnon im Krieg gegen Troja ist der Raub der 

Gemahlin des Menelaos und zahlreicher Wertgegenstände (N 626 f.), d. h. die Verletzung der 
Gastfreundschaft. Dazu im Gegensatz geschehen die Beutekriege des Achill in der Nachbar­
schaft von Troja ohne jeden Rechtstitel; vgl. auch o. Anm. 101. 

104 Das wird besonders deutlich von Achill A 152 ff. ausgedrückt. 
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Rechts. M i t anderen W o r t e n : Der Kampf der Polis geht um eine gerechte Sache, 
und es geht um die Sache aller Bürger.105 

Es ist nicht entscheidend, ob die Polis demokratisch oder aristokratisch organi­
siert ist. Wichtiger ist, daß es sich bei der Polis stets um eine κοινωνία handelt. Al le , 
die zu dieser κοινωνία gehören, haben Rechte und, dazu korrespondierend, Pflich­
ten. Diese Rechte und Pflichten können je nach Geburt oder Vermögen und Wehr­
fähigkeit abgestuft sein. Entscheidend ist jedoch, daß alle Mitgl ieder der κοινωνία 
an ihnen einen bestimmten Antei l haben. Verletzungen von Rechten und Pflichten 
werden geahndet. U n d es n immt nicht Wunder , daß die Verletzung von Pflichten 
gegenüber der Polis dort am strengsten geahndet w i r d , w o die Existenz der Polis 
auf dem Spiel steht: eben im Krieg. Die Hoplitenphalanx ist nichts anderes als die 
κο ινωνία im Krieg. N i c h t Einzelne kämpfen, sondern Al le , und zwar in einem ega­
litären Verband.106 Das unbedingte, disziplinierte Ausharren in der Phalanx an dem 
Platz, woh in der H o p l i t gestellt ist, ist das entscheidende Erfordernis in der 
Schlacht. Die Geschlossenheit der Phalanx ist die wesentliche Voraussetzung für 
den Sieg. Die Flucht eines oder gar mehrerer Hopl i ten zerreißt diese Geschlossen­
heit, sie gefährdet das Leben aller und im Extremfall die Existenz der Polis. Daher 
hat die Polis denn auch den Feigling in bestimmter Weise aus der κοινωνία ausge­
schlossen. 

Speer und Schwert sind mobile Angriffswaffen, die im Getümmel der Schlacht 
verloren gehen können. Der Schild ist Schutzwaffe des Kriegers, und die Phalanx 
ist eine gedrängte Formation Schild an Schild, wie es Tyrtaios1 0 7 und Thukydides1 0 8 

so anschaulich beschrieben haben. Er w i r d am linken A r m mittels Porpax und A n t i ­
labe getragen. Der Krieger kann ihn in der Regel nicht verlieren, er muß sich seiner 
- zum Zweck der schnellen und unbeschwerten Flucht— absichtlich entledigen. Der 
Schild ist diejenige Waffe, deren Verlust die Flucht förmlich anzeigt und sie gerade­
zu symbolisieren konnte. Umgekehrt beweist die Bewahrung des Schildes, auch 
und gerade in einer unglücklich verlaufenen Schlacht, die Pflichttreue und Tapfer­
keit seines Trägers. Die erste Frage, die der in der Schlacht bei Leuktra 362 tödlich 
verwundete und vom Schlachtfeld getragene Feldherr der Thebaner, Epameinon-

105 Diese Einstellung findet sich bereits in Solons Salamis-Elegie (Fr. 2 WEST); vgl. FRÄN-
KELa.O. 251 f. 

106 Das kommt in der berühmten Darstellung der Hoplitenphalanx auf der Chigikanne auf 
das eindringlichste zum Ausdruck; vgl. E. SIMON, Die griechischen Vasen, 1976, 48 ff.; Tafel 
V I I . 

107 Sovora l leminFr . i l . 
108 Thuk. 5, 71, wo die Folgen der Hoplitentaktik in der Schlacht bei Mantineia 418 be­

schrieben werden: και περύσχουσι κατά το των εναντίων εύώνυμον αμφότεροι τω δεξιώ, 
δια το φοβούμενους προσστέλλειν τα γυμνά εκαστον ως μάλιστα τη του έν δεξιαπαρατε-
ταγμένου άσπίδι και νομίζειν τήν πυκνότητα της ξυγκλησεως εύσκεπαστότατον είναι. Vgl. 
W.J. WOODHOUSE, King Agis of Sparta and His Campaign in Arkadia in 418 B. C , 1933, 
77 ff. 
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das, an seinen Waffenträger richtet, ist, ob auch sein Schild gerettet sei. Dann erst 
erkundigt er sich nach dem Ausgang der Schlacht.109 

U n d Archilochos, und mit ihm Alkaios und Anakreon? Sie sind Dichter, die in 
der Zeit der Entstehung und Ausbildung der klassischen Polis leben. U n d sie sind, 
was wichtiger ist, Aristokraten, denen das Polisethos fremd ist. Ihr Ethos wurzel t 
eindeutig in der epischen Tradi t ion . Archilochos ist in der Ta t einem Odysseus ähn­
licher als etwa einem Solon. Die Flucht und der Verlust des Schildes sind Dinge, die 
allein ihn persönlich betreffen ; ein Unglücksfall , der passiert ist und nicht weiter tra­
gisch genommen w i r d , wei l er eben folgenlos für ihn ist. Das Gleiche gilt für A l ­
kaios. Er bleibt weiter geachteter Hetairos im Kreis seiner adligen Freunde. U n d 
auch von Anakreon ist nichts Gegenteiliges bekannt. 

Archilochos und mit ihm vor allem Alkaios haben kein adliges Ideal kritisiert 
oder verspottet. Sie haben einfach gemäß diesem Ideal gehandelt und gelebt. Neu 
gegenüber der epischen Trad i t ion ist freilich eines: daß Einzelne in dieser Weise 
von sich sprechen und urteilen, persönliches Erleben und Empfinden mitteilen. U n d 
neu ist auch, daß diesen Männern ihr Schicksal im Kampf nicht durch göttliche 
Fügung determiniert, sondern als Ergebnis menschlichen Handelns erscheint, dem 
der Mensch deshalb auch nicht ohnmächtig ausgeliefert ist: έξαϋτις κ τ ή σ ο μ α ι ού 
κακίω. 

109 Vgl. Diod. 15,87. Die Erzählung mag legendär sein. Die Haltung, die sie charakterisie­
ren wil l , ist es gewiß nicht. 


